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Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Staatswirtschaftliche Kommission erstattet Ihnen mit dieser VVorlage Bericht Uber ihre

Prifungstatigkeit im Amtsjahr 2025/2026.
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1 Einleitung

Der vorliegende Bericht bietet einen Uberblick tiber die Tatigkeit der Staatswirtschaftlichen
Kommission (StwK) von Juni 2025 bis Mai 2026 und enthélt deren zentrale Feststellungen

zu den im Berichtsjahr abgeschlossenen Prifungen (Abschnitt 3). Zudem enthélt der Bericht
Informationen Uber den Auftrag, die Arbeitsweise und die Organisation der StwK (Abschnitt 2).

Im Berichtsjahr hat die StwK ihre Aufsichtsaufgabe vollumféanglich wahrgenommen. Nebst
einem selbst bestimmten Priifthema prifte sie die ihr zugewiesenen Aufgaben (vgl. Art. 15
Abs. 2 GeschKR). Weiter beriet die StwK wie jedes Jahr den Geschéaftsbericht der Regierung,
die Geschaftsberichte der selbstandigen 6ffentlich-rechtlichen Anstalten, den Tatigkeitsbericht
der kantonalen Fachstelle fir Datenschutz, die Strategie der Aussenbeziehungen sowie die Be-
richte und Antrage der Regierung Uber Fristverlangerungen zur Behandlung von gutgeheisse-
nen parlamentarischen Vorstdsse und erteilten Auftrage (vgl. Art. 15 Abs. 1 Bst ¢ GeschKR).
Zudem agierte die StwK zwei Mal als vorberatende Kommission: zum einen fir das Geschaft
32.25.05B «Kantonsratsbeschluss tiber das Prifprogramm 2025 des Regulierungscontrol-
lings», zum anderen fir das Geschéaft 28.25.01 «Schwerpunktplanung der Regierung 2025—
2035». Mit dem XXXI. Nachtrag zum Geschaftsreglement des Kantonsrates erarbeitete die
StwK im Prifungsjahr selbsténdig Botschaft und Entwurf zur Anpassung der Zustandigkeiten
der StwK und Befugnisse der Kommissionen.

Der Austausch mit der Exekutive und der Einbezug der Departemente in die Sitzungen und in
die (Prufungs-)Tatigkeit der StwK konnte weiter intensiviert werden. So fand beinahe an jeder
Sitzung eine Information der Departemente oder der Staatskanzlei zu aktuellen Themen, eine
Orientierung Uber die abgegebenen Empfehlungen der StwK oder eine Vorberatung eines Kan-
tonsratsgeschéfts statt. Trotz des guten Austauschs halt die StwK an ihrer Praxis fest, keine
standigen Beigeladenen aus der Verwaltung zu den Sitzungen der Gesamtkommission einzuladen.

2 Zustandigkeit und Organisation

2.1 Auftrag und Informationsrechte

Der Kantonsrat (bt die parlamentarische Aufsicht tber die Regierung und die Staatsverwaltung

aus.® Die StwK ist beauftragt, in ihnrem Bereich die parlamentarische Aufsicht umzusetzen und

dem Kantonsrat dariiber zu berichten.* Nach Art. 15 Abs. 1 GeschKR priift die StwK:

— die Amtsfihrung der Regierung, der ihr nachgeordneten Behorden und Dienststellen, der
kantonalen Fachstelle fir Datenschutz, der Organisationen mit kantonaler Beteiligung sowie
von Privaten, soweit ihnen Staatsaufgaben Ubertragen sind (Bst. a);

— die Umsetzung der Strategie der Aussenbeziehungen und der zwischenstaatlichen Verein-
barungen (Bst. a°s);

— die Planung und Steuerung der Staatstatigkeit und das Ergebnis des Regierungscontrollings
(Bst. b);

— die Bearbeitung der gutgeheissenen parlamentarischen Vorstdsse und die Erfullung der vom
Kantonsrat der Regierung erteilten Auftrage (Bst. c).

Daruber hinaus entscheidet die StwK selbst, welche Priifungen sie vornimmt (Art. 15 Abs. 1
GeschKR). Die Prufung erfolgt aufgrund von Berichten oder durch eigene Kontrollen. Die StwK
hat Anspruch auf alle Informationen, die zur Erflllung ihrer Aufgabe geeignet und erforderlich
sind. Im Rahmen ihrer Prifungen fihrt sie eigene Untersuchungen durch, nimmt Abklarungen
oder Einsicht in Akten vor, fihrt Anhérungen und Visitationen durch oder holt ein Gutachten ein

8 Art. 65 Abs. 1 Bst. j der Kantonsverfassung (sGS 111.1; abgekurzt KV). Zur parlamentarischen Aufsicht siehe
82.25.03 «Berichterstattung 2025 der Staatswirtschaftlichen Kommission (Prifungstatigkeit 2024/2025)» vom
24. April 2025, Abschnitt 4.1.3.a.

4 Art. 14 Abs. 1 Bst. e, Art. 14", Art. 15 Abs. 1, Art. 16 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 3 GeschKR.
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(Art. 23 GeschKR). Zudem kann sie selbst politisch aktiv werden und parlamentarische Vor-
stosse lancieren (Art. 107 Abs. 1 GeschKR) oder im Rahmen ihres Auftrags selbstandig Vor-
lagen einbringen (Art. 91 Abs. 2 GeschKR).

Das Datenschutzgesetz® weist jener Kommission des Kantonsrates die Aufsicht tber die kan-
tonale Fachstelle fiir Datenschutz zu, die fir die Aufsicht Gber die Regierung und die Staats-
verwaltung zustandig ist.® Das Nachrichtendienstgesetz des Bundes’ sieht zur Unterstiitzung
der kantonalen Dienstaufsicht Uber die nachrichtendienstlichen Tétigkeiten ein vom Vollzugs-
organ getrenntes Kontrollorgan vor.? Die kantonale Dienstaufsicht obliegt dem Sicherheits- und
Justizdepartement. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bt die StwK die parlamentari-
sche Aufsicht Uber die Fachstelle fur Datenschutz und die parlamentarische Oberaufsicht Gber
die kantonale Dienstaufsicht Uber die nachrichtendienstlichen Tatigkeiten aus.

Zudem berat die StwK nach Art. 15 Abs. 3 GeschKR folgende Kantonsratsgeschéfte vor:
Geschaéftsbericht der Regierung (Bst. a);

Jahres- und Geschaftsberichte der selbstandigen offentlich-rechtlichen Anstalten (Bst. b);
Tatigkeitsbericht der kantonalen Fachstelle fir Datenschutz (Bst. c);

Strategie der Aussenbeziehungen (Bst. d);

Berichte und Antrage der Regierung tber Fristverlangerungen zur Behandlung von Initiativ-
begehren (Bst. e).

2.2 Arbeitsweise
Die StwK hat im Berichtsjahr an ihrer bewahrten Arbeitsweise® festgehalten.

Fur ihre Prufungstatigkeit teilt sich die StwK in standige und in Ad-hoc-Subkommissionen auf.
Die Subkommissionen priifen und berichten der Kommission tiber Ergebnisse und Erkennt-
nisse. In ihnrem Bericht skizziert die StwK ihre Prufungstatigkeit, wirdigt die Erkenntnisse und
Ergebnisse, weist auf Mangel hin und anerkennt gelungene Arbeit und gibt Auftrdge, Empfeh-
lungen oder Erwartungen ab.

Die Organisation der StwK richtet sich auf das Priifkonzept aus. Sie besteht aus den folgenden
Organen, die jahrlich bestellt werden:

Organe Aufgabe und Zusammensetzung

Planungsausschuss  Planung der nachsten Prifungsphase durch Sammeln und Evaluieren
maglicher Prifungspunkte; Monitoring und Nachkontrolle der Empfeh-
lungen und Auftréage der Kommission; Steuerung, Koordination und Be-
gleitung der Prifungstatigkeit.

Zusammensetzung: eine Vertreterin oder ein Vertreter je Fraktions-
delegation.

Ad-hoc- Ausrichtung der Priifung auf einen bestimmten Prifungspunkt; Priifungs-

Subkommissionen tatigkeit vor Ort und Berichterstattung zuhanden der Gesamtkommission.

Zusammensetzung: keine feste Mitgliederzahl und kein festgelegter
Schlissel; die Kommission achtet darauf, dass wenigstens eine Ver-
treterin oder ein Vertreter je Fraktionsdelegation Einsitz nimmit.

sGS 142.1; abgekurzt DSG.
Art. 27 Abs. 1 Bst. a DSG.
SR 121, abgekirzt NDG.
Art. 81 Abs. 2 NDG.

82.25.03 «Berichterstattung 2025 der Staatswirtschaftlichen Kommission (Prifungstatigkeit 2024/2025)»
vom 24. April 2025, Abschnitt 4.1.
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Organe

Aufgabe und Zusammensetzung

Standige
Subkommissionen

Mehrjahrige, auf Kontinuitat ausgerichtete Prifung eines Prifungs-
punkts; Prifungstéatigkeit vor Ort und Berichterstattung zuhanden der

Gesamtkommission.

Zusammensetzung: keine feste Mitgliederzahl und kein festgelegter
Schlissel; die Kommission achtet darauf, dass wenigstens eine Ver-
treterin oder ein Vertreter je Fraktionsdelegation Einsitz nimmit.

2.3 Organisation im Jahr 2025/2026

Die StwK legte die Schwerpunkte ihrer Priifungstatigkeit 2025/2026 so fest, dass sie dem Prif-
konzept Rechnung tragt und alle Aspekte der parlamentarischen Kontrolle aufgreift. Die StwK
war im Berichtsjahr wie folgt organisiert:

Einheit

Mitglieder

Aufgabe/Auftrag

Planungsausschuss

Gemperli-Goldach
Hasler-Balgach
Kuratli-St.Gallen
Schorer-St.Gallen

Planung der Prifungstatigkeit 2025/
2026, Koordination und Durchfiihrung
von Nachkontrollen, Vorbereitung der
Prifungstatigkeit 2026/2027

Subkommission
«Gebuhrentarif»

Muiller-Lichtensteig

Furer-Rapperswil-Jona
Huber-Wildhaus-Alt St.Johann

Monstein-St.Gallen
Jager-Bad Ragaz

Prifung Anwendung und Anpassung
des kantonalen Gebuhrentarifs

Subkommission
«Prufkonzept und
Oberaufsicht»

Sarbach-Wil
Kobler-Gossau
Kuratli-St.Gallen
Revoli-Tubach
Schorer-St.Gallen

1. Erstellung Berichtsentwurf 27.25.03
XXXI. Nachtrag zum Geschéftsregle-
ment des Kantonsrates (Zustandig-
keiten der Staatswirtschaftlichen
Kommission und Befugnisse der
Kommissionen)

2. nach Erlass des GeschKR, den
Handlungsbedarf der Anderungen
im Staatsverwaltungsgesetz mit der
Regierung festlegen

Subkommission

Kuratli-St.Gallen

«0Offentlich-rechtliche Aerne-Eschenbach

Anstalten»

Hess-Rebstein
Kobler-Gossau
Monstein-St.Gallen
Revoli-Tubach

1. parlamentarische Oberaufsicht Gber
die selbsténdigen o6ffentlich-rechtli-
chen Anstalten — Priifung ZLM und
Brandfall Bernhardzell

2. Prifung der Aufsicht der Regierung
Uber die selbstandigen offentlich-
rechtlichen Anstalten (PCG-Strategie-
bericht 2024/2025 — Beteiligungs-
management)

3. Prifung der Jahres- und Geschéfts-
berichte 2025 der selbstéandigen
offentlich-rechtlichen Anstalten

Subkommission
«zwischenstaatliche
Vereinbarungen»

Schorer-St.Gallen
Aerne-Eschenbach

Furer-Rapperswil-Jona
Huber-Wildhaus-Alt St.Johann

Sarbach-Wil

1. keine Prifungstatigkeit; Planung neue
Prifungsinhalte und Aufgaben

2. Prifung des Berichts zum Stand der
zwischenstaatlichen Vereinbarungen
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Einheit Mitglieder Aufgabe/Auftrag

Subkommission Aerne-Eschenbach 1. Prifung Planungs- und Steuerungs-
«Planung der Frommenwiler-Niederbiren instrumente und Stand der Uberarbei-
Staatstatigkeit» Hasler-Balgach tung der Schwerpunktplanung 2025—
Huber-Wildhaus-Alt St.Johann 2035
Jager-Bad Ragaz 2. Prifung des Geschaftsberichts der
Kobler-Gossau Regierung und der Listen der hangi-
gen parlamentarischen Vorstosse und
Auftrage

3. Priifung des Projektportfolios und
der Gesetzesvorhaben: Projekt Geo-
dateninfrastruktur (GDI-SG), Zeit-
plane der «offenen» Gesetzesvorha-
ben des SJD, Abbruch «Sportvision

Ost»

4. Prufung des Umsetzungscontrollings
Subkommission Jager-Bad Ragaz 1. Umsetzung der parlamentarischen
«Aufsicht Daten- Frommenwiler-Niederbiren Aufsicht Giber die kantonale Fach-
schutz / Oberauf- Furer-Rapperswil-Jona stelle fur Datenschutz
sicht Nachrichten-  Hess-Rebstein 2. Prifung des Berichts der kantonalen
dienstliche Téatig- Monstein-St.Gallen Fachstelle fur Datenschutz tber das
keit» Jahr 2025

3. Umsetzung der parlamentarischen
Oberaufsicht liber die nachrichten-
dienstliche Tatigkeit

Subkommission Schorer-St.Gallen 1. Festlegung der Priifungsschwer-

«IT und digitaler Frommenwiler-Niederbiiren punkte, Prifungsinhalte und Auf-

Wandel» Huber-Wildhaus-Alt St.Johann gaben
Muiller-Lichtensteig 2. Einfihrung in die IT-Organisation
Revoli-Tubach und IT-Landschaft sowie strategische
Sarbach-Wil Steuerung und Governance

3. Prifung von Projekten: Zielbild IT
Organisation SG 2030, Kl-Strategie
und STREBAS

2.4 Berichterstattungen

2.4.1 Ordentliche Prufungen und Berichterstattung

Die StwK plante ihre Prifungstatigkeit 2025/2026 so, dass sie dem Kantonsrat Uber die Ergeb-
nisse ihrer Prifungen auf die Sommersession 2026 hin berichten kann. Im vorliegenden Bericht
nimmt die StwK Uberdies Stellung:

— zum Geschéftsbericht der Regierung Uiber das Jahr 2025;

— zum Regierungscontrolling (einschliesslich Projektportfolio und Gesetzesvorhaben);

— zum Umsetzungscontrolling;

— zum Stand der Bearbeitung der gutgeheissenen parlamentarischen Vorstosse;

— zum Stand der Erfiillung der Auftrage des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten;

— zum Stand der zwischenstaatlichen Vereinbarungen;

— zum Bericht der kantonalen Fachstelle fiir Datenschutz Giber das Jahr 2025.

Zu den Jahres- und Geschéftsberichten 2025 der selbstéandigen 6ffentlich-rechtlichen Anstalten
wird die StwK auf die Herbstsession 2026 hin Stellung nehmen.
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2.4.2 Ausserordentliche Prifungen und Berichterstattung

Losgel6st von der ordentlichen Prifungstatigkeit fiihrt die StwK entweder auf Einladung des
Kantonsrates!® oder aus eigener Veranlassung!! ausserordentliche Priifungen durch. Uber
eine ausserordentliche Priifung berichtet die StwK dem Kantonsrat nach Abschluss der Pri-
fung. Im Amtsjahr 2025/2026 fand keine ausserordentliche Berichterstattung statt.

3 Ergebnisse der Priufungstatigkeit

3.1 Gebuhrentarif

3.1.1 Ausgangslage

Nach Art. 15 Abs. 1 Bst. a GeschKR ist die Prifung der Amtsfiihrung der Regierung und der ihr
nachgeordneten Behérden und Dienststellen eine zentrale Aufgabe der StwK. Sie ist damit be-
auftragt, die parlamentarische Aufsicht umzusetzen.

Die StwK beschloss auf Anregung aus ihrer Mitte, den Gebuhrentarif zu einem Prifungspunkt
zu machen. Sie bestellte zu diesem Zweck eine Ad-hoc-Subkommission.

Die von der StwK beauftragte Subkommission hat Ende August 2025 ihre Prifungstatigkeit und
das weitere Vorgehen festgelegt. Es sollen in einer generellen Prifung die Zustandigkeiten fur
den Gebuhrentarif festgelegt und abgeklart werden, ob es einen systematischen Prozess fir
die Gebiihrenuberprifung gibt. Bei der spezifischen Priifung der Geblhren soll geklart werden,
wie ein Anstoss einer Geblhrentberprifung erfolgt. Nebst der Festlegung der Hohe soll bei der
Erhebung auch der Inkassoprozess beleuchtet werden.

Die Subkommission Gebuhrentarif legte die Schwerpunkte der Prifung wie folgt fest:

- generelle Prufung: Befragung Generalsekretar Finanzdepartement;

— Gebuhren Strassenverkehrswesen: Befragung Leitung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt;
- Gebihren Jagd und Fischerei: Befragung Leitung Amt fiir Natur, Jagd und Fischerei;

- KESB-Gebiihren in den verschiedenen Regionen: Befragung Leitung Amt fiir Soziales.

Dafiir wurden die aufgefuhrten Stellen im September 2025 zu einer schriftlichen Befragung
mittels Fragebogen eingeladen, die offenen Fragen geklart sowie die gesetzlichen Grundlagen
dargelegt.

Die Subkommission holte sich in einem Austausch mit dem Preistiberwacher des Bundes die
Aussensicht eines Experten ein. Aufgrund der Erkenntnisse aus diesem Gesprach hat die Sub-
kommission weitere Fragen fir die Befragung der Verwaltungsstellen formuliert. Die schriftlich
befragten Stellen wurden im November 2025 zu einer Befragung eingeladen und mit detaillier-
teren Fragen konfrontiert.

Die Subkommission priifte bewusst nicht die Hohe der Geblihren, die in der Zustandigkeit der
Gemeinden liegen, wie etwa die Parkierungs- und Bestattungsgebuhren.

10
11

Siehe Bericht 1990 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Staatsverwaltung vom 15. August 1990, Abschnitt 1.

Siehe 82.19.03 «Berichterstattung 2019 der Staatswirtschaftlichen Kommission (selbstandige offentlich-recht-
liche Anstalten — Universitat St.Gallen)», 82.21.03 «Berichterstattung 2021 der Staatswirtschaftlichen Kommis-
sion (Bewaltigung der «Corona-Krise»)», 82.22.03 «Berichterstattung 2022 der Staatswirtschaftlichen Kommis-
sion (St.Galler Grundbuchwesen)», 82.23.03 «Berichterstattung 2023 der Staatswirtschaftlichen Kommission
(BUS Ostschweiz AG)» oder 27.25.03 «XXXI. Nachtrag zum Geschaftsreglement des Kantonsrates (Zustandig-
keiten der Staatswirtschaftlichen Kommission und Befugnisse der Kommissionen)».
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3.1.2 Wirdigung und Bewertung

3.1.2.a Austausch mit dem Preistiberwacher

In der Schweiz sind tber 50 Prozent der Preise staatlich beeinflusst. Gebtihren sind nicht das
Ergebnis eines Wettbewerbs, sondern werden fur staatliche Leistungen erhoben. Da der Staat
hierbei eine Monopolstellung einnimmt, besteht ein erhdhtes Risiko fiir Preismissbrauch. Die
Hauptaufgaben des Preistiberwachers sind die laufende Beobachtung der Preisentwicklung,
die Verhinderung kartellistisch tiberhohter Preise und die Information der Offentlichkeit Giber
seine Tétigkeit. Als Massstab fiir die Beobachtungen dienen das Aquivalenz-, das Kosten-
deckungs- und das Legalitatsprinzip. Das Aquivalenzprinzip verlangt, dass eine Gebiihr in
einem angemessenen Verhaltnis zum objektiven Wert der staatlichen Leistung steht und kein
offensichtliches Missverhaltnis entsteht. Das Kostendeckungsprinzip bestimmt, dass die Ge-
samteinnahmen eines Verwaltungszweigs dessen Gesamtkosten nicht Gbersteigen dirfen, so
dass keine Gewinne erzielt werden. Nach dem Legalitatsprinzip missen Abgaben klar und hin-
reichend bestimmt in einer gesetzlichen Grundlage geregelt sein; die wesentlichen Elemente
bedirfen einer formell-gesetzlichen Regelung. Geblhrenprinzipien schiitzen nicht immer vor
Uberhdhten Gebihren. Der Preisiiberwacher fiillt diese Licke zumindest teilweise. Fur einen
wirksamen Schutz sind jedoch systemische Massnahmen notwendig.

Gemass den Beobachtungen des Preistiberwachers bewegen sich die St.Galler Gemeinden
und der Kanton im Preisvergleich im Schweizer Durchschnitt im Rahmen, soweit sich die Ge-
biihren tUberhaupt vergleichen lassen, da immer nur in spezifischen Bereichen Untersuchungen
durchgefiihrt werden. Die StwK erhielt einen vertieften Einblick in die Prufpraxis des Preistber-
wachers. Dabei beurteilt er den Austausch mit den Kantonen als wertvoll fiir deine Tatigkeit.
Kantone, Gemeinden und auch einzelne Dienststellen kdnnen eine neue oder eine angepasste
Gebuhr beim Preistberwacher zur Prifung einreichen.

Zudem nimmt die StwK Kenntnis vom Pilotprojekt des Preisiiberwachers «Selbstnachweis
durch die Gemeinden». Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der bisherigen
Selbstdeklaration. Der Preisiiberwacher sucht dafiir die Zusammenarbeit mit den Kantonen,
um auf kantonale Gegebenheiten Ricksicht nehmen und auf Vorlagen aufbauen zu kénnen,
mit denen die Gemeinden bereits vertraut sind.

Die StwK nimmt folgende Empfehlungen des Preisiiberwachers zur Kenntnis, um die Bevélke-

rung beim Thema Gebihren zu entlasten:

- Das offentliche Interesse ist beim Kostendeckungsprinzip zu beriicksichtigen, d.h. nicht
jede Gebuhr hat zu 100 Prozent die Kosten zu decken. Es ist vielmehr zu prifen, ob ein
staatliches Interesse an der Handlung besteht. Ist dieses vorhanden, sollte das bei der
Gebuhrenhohe berlicksichtigt werden, und die Geblihr soll dementsprechend tiefer.

- Bei jeder Gebilhren-Vorlage, die der Regierung vorgelegt wird, ist die Frage zu stellen, ob
die Geblhr notwendig ist, welches 6ffentliche Interesse verfolgt wird und wie sich dieses
beziffern l&asst.

Die StwK stellt fest, dass ihre bisherige Auslegeordnung darauf hindeutet, dass im Kanton
St.Gallen ein gewisses «Management by Zufall» gilt und keine gesamtheitliche Systematik bei
der Erstellung und Anpassung des Geblihrentarifs auszumachen ist. Fir ihre Prifung formu-
lierte die Subkommission die Frage, ob und in welcher Weise die Bandbreite von der Verwal-
tung ausgenutzt wird.

Die StwK halt fest, dass kein unnétiger burokratischer Aufwand generiert werden soll. Vielmehr
soll eine strategische Betrachtung der Gebiihren im Kanton angeregt werden. Eine systemati-
sche Uberprifung der Gebiihren gibt es im Kanton St.Gallen offenbar nicht. Zum Beispiel kénnte
die Regierung einen Benchmark in Auftrag geben. Der Preistiberwacher wies darauf hin, dass
eine systematische Uberpriifung vor ein paar Jahren im Kanton Bern stattgefunden habe.
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Beziiglich Zukunft und Trends weist der Preisiiberwacher auf die generelle Gefahr hin, dass
fiskalische Interessen hdher gewichtet werden als eine faire Bemessung der Gebuhren, wenn
die Zustandigkeit fir den Gebuhrentarif beim Finanzdepartement angesiedelt wird. Auf Bundes-
ebene wird dem entgegengewirkt, indem der Preisiberwacher die Vorlagen mit Gebtihren be-
reits vor der Amterkonsultation einsieht und ein Gegengewicht zu den fiskalischen Interessen
setzt.

3.1.2.b Allgemeine Zustandigkeiten

Die Regierung ist ermé&chtigt, durch Verordnung die Gebihrenansatze zu regeln bzw. festzu-
legen (Art. 100 Abs. 2 des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1]). Entspre-
chend ist der Ermessensspielraum grundsatzlich gross. Es gilt das Kostendeckungs- und Aqui-
valenzprinzip gemass Bundesverfassung.

Die Zustandigkeiten fur die einzelnen Gebuhren liegen im Kanton St.Gallen bei den jeweiligen
Departementen und Amtern. Finanzdepartement und Staatskanzlei nehmen eine koordinie-
rende Rolle bei der Aktualisierung des Gebiihrentarifs ein (Auslésen der Aktualisierung, Zusam-
menfiihrung, Koordination des Mitberichtsverfahrens, gemeinsame Antragstellung an die Re-
gierung). Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass es keine Strategie betreffend Festlegung der
Hohe oder der Uberarbeitung der Gebiihren gibt, der Prozess zur Anpassung des Gebiihren-
tarifs laufe pragmatisch mit den Federfihrungen von Finanzdepartement und Staatskanzlei.

Die StwK stellt fest, dass somit kein strukturierter Prozess zur Uberpriifung des Gebuhrentarifs
vorliegt und eine systematische Erhebung fehlt. Somit besteht wenig Gefahr, dass fiskalische
Interessen hoher gewichtet werden als eine faire Bemessung der Gebihren.

Mit der Initiative durch das Departement bzw. Amt bei einzelnen Gebihren wird der Prozess
sehr schlank gehalten. Die StwK begrisst dies, ihr fehlt jedoch die zugewiesene Verantwortung
einer Stelle oder Rolle im Amt oder Departement. Denn die Gebuhrenhdhe ist stets von neuem
zu hinterfragen oder regelméassig zu tUberprifen. Der StwK erscheint zudem wichtig, dass es
eine klar bezeichnete Anlaufstelle gibt, die z.B. priifen soll, falls eine Geblhr neu eingefihrt
wird oder eine Anpassung nétig ist. Bei den Befragungen durch die StwK zeigte sich, dass die
Moglichkeit der Gebihrenkontrolle durch den Preisiiberwacher nicht bekannt war.

Der Vergleich einzelner Gebuhrenpositionen mit anderen Kantonen erfolgt Gber das jeweilige
Departement bzw. Amt. Der Gebiihrenindex der eidgendssischen Finanzverwaltung (DFV)*?
bildet die Basis der verschiedenen Gebiihrenpositionen. Der Kanton St.Gallen befindet sich
im Mittelfeld.

3.1.2.c Gebiihren Jagd und Fischereli

Das Amt fir Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) ist Vollzugsbeho6rde im Bereich Jagd, Fischerei
sowie Natur- und Landschaftsschutz. Es sorgt fir Schutz und Nutzung. Im Bereich Natur- und
Landschaftsschutz liegt der Vollzug mehrheitlich bei den Gemeinden. Der Kanton ist Inhaber
des Jagd- und Fischereiregals (Reviersystem oder Patentsystem), das beim ANJF angesiedelt
wurde.

Gebuhren werden erhoben:

— in der Abteilung Natur und Landschaft im Rahmen von Verfahren und Mitberichten,

z.B. Bauen ausserhalb Bauzone, Gewasserraume usw.;

in der Abteilung Jagd fir Verpachtung von Jagdrevieren, Verkauf von Jagdpéassen, jagd-
rechtlichen Bewilligungen usw.;

in der Abteilung Fischerei fiir Verpachtung von Fischereirevieren, Verkauf von Fischerei-
patenten, fischereirechtlichen Bewilligungen usw.

Siehe detailliert https://www.efv.admin.ch/de/sonderauswertungen#Gebihrenfinanzierung.
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Die grosse Mehrheit der Gebuihren im ANJF wird mit der Minimalgebuihr von 150 Franken ver-
rechnet, umfangreichere Félle werden nach Aufwand berechnet. Die StwK stellt fest, dass der
Anteil der Einnahmen der Minimalgebihr gemessen an den gesamten Einnahmen des Amtes
minim ist. Wesentlich héhere Einnahmen werden mit Jagdpachtzinsen, Jagdpassen, Fischerei-
pachtzinsen und Fischereipatenten erzielt.

Das Inkasso der ANJF-Gebihren erfolgt durch das Departement, eine allféallige zweite Mah-
nung und Betreibung erfolgt nach Prifung des ANJF. Die StwK sieht aufgrund der Darstellung
des Inkassoprozesses die Moéglichkeit, dass mit einem zentralen Inkasso Uber alle Departe-
mente hinweg Effizienzgewinne erreicht werden konnten.

Die StwK stellte bei der Befragung fest, dass im ANJF keine systematische Uberpriifung der
Gebuhren erfolgt. Auch die Erhéhung oder die Abschaffung von Gebtiihren wurde im Amt kaum
thematisiert.

3.1.2.d Gebihren Strassenverkehrswesen

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (StVA) beschéftigt rund 160 Mitarbeitende. Es tber-
nimmt eine zentrale Rolle fur die Sicherheit auf Strassen und Gewassern. Das Amt stellt die
Fahrtauglichkeit aller Lenkerinnen und Lenker sicher. Es ist zustandig fur die Zulassung und
Uberprifung von Fahrzeugen und Schiffen. Zudem tibernimmt das Amt seepolizeiliche Auf-
gaben auf den kantonalen Seen. Die StwK hat bei der Befragung festgestellt, dass Massen-
geschafte mit hohem Digitalisierungsgrad effizient und fehlerarm abgewickelt werden. Die
grosse Fallzahl wird durch automatisierte Prozesse und Online-Services bewaltigt. Als Mitglied
der KISTRA® arbeitet das Amt mit der Plattform CARI** und kann so effiziente, standardisierte
End-to-End-Prozesse sicherstellen. Der digitale Wandel wird interkantonal koordiniert voran-
getrieben. Die StwK wertet den effizient gelésten End-to-End-Prozess mit integriertem Inkasso-
prozess positiv. Sie stellt fest, dass die Herauslésung des Inkassoprozesses in diesem Amt die
Effizienzgewinne schmélern wirde.

Die Befragten weisen auf die Priifungsriickstande im Umfang von 120'000 Fahrzeuge auf den
Strassen hin. Mit dem Abbau der Priifungsriickstande kdnnte einerseits die Sicherheit auf den
Strassen erhoht werden und anderseits wiirde ein Beitrag fur den Umweltschutz geleistet. Um
der Riige des Bundesamtes flr Strassen (ASTRA) gerecht zu werden, schlug die Regierung im
Rahmen des Entlastungspakets 2026 die Budgetierung von funf zusatzlichen Verkehrsexpertin-
nen und Verkehrsexperten vor. Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass die Einstellung dieser funf
Personen kostendeckend ware. Der Kantonsrat lehnte diese Massnahme in der Wintersession
2025 im Rahmen des Entlastungspakets!® ab.

Der Preistiberwacher prifte im Jahr 2019 die Gebuhren der Strassenverkehrsamter in der
Schweiz. Aufgrund von dessen Einwanden wurden im Kanton St.Gallen auf das Jahr 2020
die Gebiihren um insgesamt 5 Mio. Franken gesenkt, z.B. wurde die Gebiihrenerhebung fur
Betrage unter 15 Franken aufgehoben. Die StwK begriisst dieses Vorgehen und regt an, die
Abschaffung von Geblihren von weniger als 20 Franken an weiteren Orten zu prufen.

Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass das Amt zu 100 Prozent selbsttragend ist und insgesamt
sogar ein Uberschuss generiert wird. Im Jahr 2024 resultierte bei einem Aufwand von 27.85
Mio. Franken ein Ertrag von 34,80 Mio. Franken, somit generierte das StVA einen Geblhren-

13 KISTRA ist ein interkantonaler Zusammenschluss von 17 Kantonen, der die strategische Zusammenarbeit bei

IT-Fragen im Strassenverkehrswesen organisiert. Ziel ist eine einheitliche, moderne Systemlandschaft.
Fachapplikationen fiir Schweizer Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamter.

Vgl. Kantonsratsbeschluss tber das Entlastungspaket 2026 33.25.09, Diskussion zu Entlastungsmassnahme
M80 auf dem Audiovisuellen Archiv.

14
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uiberschuss von rund 6,95 Mio. Franken. Dieser Uberschuss entspricht einem Kostendeckungs-
grad von 125 Prozent.

Die Befragten beurteilen die Gebiihren im Verkehrswesen im Kanton St.Gallen im Vergleich zu
den anderen Kantonen als angemessen. Die StwK anerkennt, dass eine Senkung der Gebh-
ren fir die Kunden attraktiv wére. Anderseits geben die Befragten an, dass bei einer Senkung
der Staatskasse jahrlich rund 5 bis 6 Mio. Franken entgehen wiirden. Der Erlés aus Versteige-
rungen von Autonummern, ein Betrag von jahrlich rund 1 Mio. Franken, fliesst in die allgemeine
Staatskasse.

Fur das Jahr 2033 ist eine neue grosse Prifstelle im Raum Oberbiren geplant. Dort sollen die
heutigen Standorte Oberbtren, Winkeln und optional St.Gallen zusammengelegt werden. Damit
kann eine weitere Effizienzsteigerung erreicht werden.

Die Befragten informieren zudem Uber die Zahlungsmoral der Kundinnen und Kunden und ge-
ben an, dass diese abgenommen habe. Deshalb habe man Direktzahlungen vor Ort eingefthrt,
die sich mittlerweile durchgesetzt hatten. Die StwK nimmt die Entwicklung zur Kenntnis und be-
grusst die Massnahme der Direktzahlungen vor Ort.

3.1.2.e KESB-Gebuhren

Das Bundesrecht schreibt vor, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehoérde (KESB) eine
Fachbehorde bestehend aus mehreren Personen sein muss. Die Entscheide missen in der
Regel von wenigstens drei Mitgliedern der Fachbehorde gefallt werden. Die Behorde ist inter-
disziplinar zusammengestellt.

Behorde
Verfahrensleitung und Verantwortung liegen ausschliesslich und zwingend bei der Fach-
behdrde. Eine Delegation an die Kanzlei der Fachbehérde oder an Dritte ist unzuléssig.

Fachdienste

Falls die Mitglieder der Behorde nicht alle notwendigen Abklarungen selbst vornehmen, dele-
gieren sie gewisse Sachverhaltsermittiungen durch Abklarungsauftrdge an entsprechend geeig-
nete Abklarungsdienste. Diese flhren insbesondere sogenannte Sozialabklarungen durch und
erstellen Sozial-, Amts- und Abklarungsberichte. Dies bedeutet, dass die KESB eine geeignete
Person oder Stelle mit Abklarungen und der schriftlichen Berichterstattung beauftragt. Notigen-
falls ordnet sie ein Gutachten einer sachverstandigen Person an. Somit kann die Sachverhalts-
ermittiung bzw. die Sammlung von Entscheidungsgrundlagen teilweise an Dritte delegiert wer-
den. Der Abklarungsauftrag muss ausdriicklich schriftlich erteilt und von der KESB konkretisiert
werden.

Die Gebuhr wird fir den gesamten Aufwand im Zusammenhang mit einem Verfahren von der
KESB erhoben (Korrespondenz, Abklarungen, Gesprache, Augenscheine, Hausbesuche, An-
hérungen, Entscheidfindungen). Die Verfahrenskosten setzen sich aus Barauslagen (einschl.
Kindesvertretung, Gutachten usw.) und der Verfahrensgebihr zusammen. Die Gebuhren tra-
gen in einem bescheidenen Umfang zur Mitfinanzierung der Gesamtkosten bei. Bis zu einem
gewissen Grad haben sie auch eine «erzieherische» Wirkung, was gerade bei hochstrittigen
Elternkonflikten von Vorteil sein kénne. Grundsatzlich sollen mit den Gebliihren die Verfahrens-
kosten ansatzweise gedeckt werden. Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass offenbar nicht einmal
zehn Prozent der Gesamtkosten durch Gebuhren gedeckt sind.

Die Prifung der KESB-Gebuhren wurden von der StwK insbesondere deshalb ausgewahlt, weil
bekannt ist, dass die funf KESB-Regionen im Kanton St.Gallen den Gebuhrentarif unterschied-
lich anwenden. Die Regionen verfiigen Uber einen Ermessensspielraum. Dieser ergibt sich aus
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dem Gebluhrentarif, der eine zulassige Bandbreite fiir die verschiedenen Gebuhren vorsieht, so-
wie aus Art. 11 Verordnung Uber Kosten und Entschadigungen im Verwaltungsverfahren'é, wel-
cher den Ermessensspielraum regelt. Der Ermessensspielraum ist in der Regel auf die Band-
breite der Gebuhr begrenzt, Art. 12 VGV regelt aber Ausnahmen, wonach die Anséatze Uber-
schritten werden kénnen (besonderer Umfang und besondere Schwierigkeit, Amtshandlung aus-
serhalb der Ublichen Arbeitszeit oder dem ublichem Ort, Ausfertigung in fremder Sprache).

Die StwK wunscht eine einheitlichere Anwendung des Gebuhrentarifs im ganzen Kanton. Ein-
fluss darauf nehmen kénnen die Gerichte, die mit Hilfe des Kostendeckungs- und Aquivalenz-
prinzips prufen, ob die Gebihr Uberméassig angesetzt ist. Eine andere Moglichkeit ware das
Tatigwerden des Gesetzgebers.

Dem kantonalen Amt fiir Soziales (AfSo) kommt eine administrative Aufsicht Uber die KESB zu,
das Uberpriifen und Einfordern einer einheitlichen Praxis betreffend Gebiihren erfolgt nicht. Die
StwK spricht sich fiir eine Angleichung der Regionen bei der Anwendung des Gebuhrentarifs
aus.

Die StwK merkt an, dass der Kantonsrat die unbefriedigende Situation mit der Revision des
Einflhrungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch'” im Jahr 2019 hétte regeln kon-
nen, die Empfehlungen der StwK wurden jedoch nicht vollumfanglich umgesetzt!é. Denn die
Einschrankung der Gemeindeautonomie wurde von der Mehrheit des Kantonsrates als zu gross
empfunden. Die StwK stellt fest, dass in anderen Kantonen dieselbe Problematik besteht, und
entsprechend wurden dort gemeinsame Empfehlungen betreffend Anwendung des Gebuhren-
tarifs erlassen.

Bisher hat das AfSo in der administrativen KESB-Aufsicht keine spezifische Aufsicht hinsicht-
lich der Gebuhrenpraxis wahrgenommen. Die KESB-Regionen traten jedoch mit dem Anliegen
einer Vereinheitlichung der GeblUhrenpraxis an das Amt heran. In der Folge wurde eine Arbeits-
gruppe mit Delegierten der KESB-Prasidien und dem AfSo gebildet. Die Arbeitsgruppe befasst
sich sowohl mit dem Gebuhrentarif als auch mit der Verordnung tber die Entschadigung und
den Spesenersatz bei Beistandschaften'®. Nach den Ergebnissen aus der Arbeitsgruppe wer-
den diese mit den Ubrigen KESB-Prasidien besprochen und danach die Tragerschaften invol-
viert. Die StwK untersttitzt die Ziele und Tatigkeiten der Arbeitsgruppe und spricht sich daftr
aus, dass das AfSo die Bestrebungen zur Vereinheitlichung unterstiitzen soll. Gefordert sind

in der Folge die Delegierten in den Gemeinden. Die Gemeinden bilden die Tragerschaften und
sollen ihre Verantwortung wahrnehmen. Die StwK erwartet von der Arbeitsgruppe gemeinsame
Empfehlungen und/oder Richtlinien. Die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Vereinheitlichung
der Gebuhren in der Arbeitsgruppe ist nach der Befragung erfolgt. Die StwK erhofft sich eine
zuverlassige und gesamtheitliche Anwendung der gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen.

Die StwK ist sich bewusst, dass auch unterschiedliche Vorstellungen innerhalb einer Trager-
schaft berticksichtigt werden missen. Die operative Ebene, also die KESB selbst, hatte teil-
weise den Wunsch, keine Gebuhr zu erheben, die Tragerschaft muss jedoch Einnahmen gene-
rieren.

3.1.2.f Zahlungs- und Inkassoprozesse
Die StwK interessiert sich tiber den Gebulhrentarif hinaus fir den Zahlungsprozess von Rech-
nungen, wo und wann im Kanton Rechnungen erstellt werden, wann Voraus- bzw.

16 5GS821.1, abgekiirzt VGV.

17 sGS911.1, abgekiirzt EG-ZGB.

18 siehe 82.17.03 «Berichterstattung der Staatswirtschaftlichen Kommission (Junisession 2017)», Abschnitt 2.1.
19 5GS912.51, abgekiirzt VESB.
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Direktzahlung nétig ist und wie hoch die Ausfalle durch Nichtbegleichen der Forderungen sind.
Die StwK stellte bei den verschiedenen Befragungen fest, dass es keine kantonsweit einheitli-
che Prufung der Bonitat von Personen gibt, die eine kantonale Leistung beziehen. Dies sollte
von der Verwaltung gepruft werden.

Die Befragungen haben auch aufgezeigt, dass das Inkasso- und Betreibungswesen je Stelle
unterschiedlich und im Kanton St.Gallen unkoordiniert ablauft. Die StwK regt an, zu prifen, ob
ein kantonal zentralisiertes Inkasso- und Betreibungswesen zu Effizienzgewinnen in der Ver-
waltung fiihren wirde. Es soll eine einheitliche Durchsetzung im ganzen Kanton erreicht werden.

3.1.3 Feststellungen
3.1.3.a Empfehlungen

Die Staatswirtschaftliche Kommission empfiehit:

a) die Entwicklung strategischer Grundsatze einer kantonalen Gebuhrenstrategie (im Sinne
von Grundsatzen oder Leitplanken) mit klaren Stossrichtungen und der Festlegung von
Zustandigkeiten;

b) die Einfiihrung eines systematischen Uberprifungsprozesses fiir Gebiihren;

c) Verantwortlichkeiten und Zustandigkeiten bei Gebuhrenfestsetzung und -tberpriifung
klar auf Rollen in der Abteilung / im Amt festzulegen;

d) beim Inkasso Optimierungen, Digitalisierungen und Zentralisierungen zu priifen;

e) die Abschaffung von Kleinbetragsgebiihren unter 20 Franken;

f)  Uber alle KESB-Regionen hinweg eine einheitliche Geblhrenpraxis anzustreben;

g) den Rechnungs- und Zahlungsprozess betreffend Gebihren im Kanton St.Gallen zu
analysieren und bei Bedarf zu optimieren;

h) eine Verbesserung der Transparenz und die Durchfiihrung eines Benchmarks anzustreben.

3.2 Prifkonzept und Oberaufsicht

Die StwK leitete am 14. August 2025 Botschaft und Entwurf zum Nachtrag des GeschKR dem
Kantonsrat zu. Der Kantonsrat beriet das Geschéft 27.25.03 «XXXI. Nachtrag zum Geschéfts-
reglement des Kantonsrates (Zustandigkeiten der Staatswirtschaftlichen Kommission und Be-
fugnisse der Kommissionen)» anlasslich der Wintersession 2025 und verabschiedete es ge-
mass Antrag der StwK. Am 1. Januar 2026 sind somit die neuen Bestimmungen im GeschKR
in Vollzug gesetzt worden. In der Botschaft wies die StwK auf einige mogliche Anderungen im

Staatsverwaltungsgesetz?° hin. Dabei handelt es sich insbesondere um die folgenden Themen:

Zweck bzw. Aufgabe staatlicher Unternehmen (Organisationen mit kantonaler Beteiligung);
Umgang mit dem Zielkonflikt zwischen Gewinnstreben und Gemeinwohlorientierung??;
Modalitaten der staatlichen Aufsicht, insbesondere auch Rolle und Befugnisse des Kantons-
rates (z.B. Informationsrechte sowie Mitwirkung bei Eigentiimer- und Mitgliedschaftsstrate-
gien);

Wahrnehmung der Aktionarsrechte durch den Kanton??,

Wie in der Botschaft ausgefihrt, wird die StwK diese Themen zusammen mit dem zustandi-
gen Departement (Finanzdepartement) und der Staatskanzlei behandeln. Eine erste Auslege-
ordnung mit dem Leiter Recht und Legistik der Staatskanzlei und der Co-Leiterin des Rechts-
dienstes des Finanzdepartementes fand im April 2025 statt. Auf Herbst 2026 ist ein erneuter

20 $GS 140.1; abgekiirzt StVG.

21 Hier wiirde sich beispielsweise Art. 94h Abs. 2 StVG fiir eine Erganzung anbieten. Denn es kann im Rahmen
des Controllings nicht nur darum gehen, die Beteiligungen auf ihre Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu
Uberprifen, sondern auch darauf, wie sie mit dem Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit (Gewinn) und
Wirksamkeit (Gemeinwohl) verfahren.

Hierzu gibt es soweit ersichtlich erst punktuell Regeln in Art. 94i f. StVG; diese betreffen aber lediglich die
Einsitznahme eines Mitglieds der Regierung im strategischen Fiihrungsorgan einer kantonalen Beteiligung.

22
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Austausch mit einer Vertretung des Finanzdepartementes und der Staatskanzlei geplant. Da-
nach soll, wo nétig, dem Kantonsrat Antrag gestellt werden (z.B. mittels Kommissionsmotion).

3.3 Selbstandige 6ffentlich-rechtliche Anstalten

3.3.1 Ausgangslage

Die StwK (bt gestitzt auf Art. 65 Abs. 1 Bst. j und k der Kantonsverfassung?? sowie Art. 15
Abs. 1 Bst. a GeschKR die parlamentarische Oberaufsicht Gber die selbstandigen offentlich-
rechtlichen Anstalten aus. Die Oberaufsicht richtet sich primér an die Regierung, welche die
Gesamtverantwortung fir die Rechtmassigkeit und Zweckmassigkeit der Aufgabenerfillung
sowie flr die Steuerung und Beaufsichtigung der kantonalen Beteiligungen tragt. Kern der
parlamentarischen Oberaufsicht bildet die Uberpriifung der Aufsichtstatigkeit der Regierung
Uber die verselbstandigten (dezentralen) Verwaltungseinheiten.

Im Berichtsjahr konzentrierte sich die Subkommission «6ffentlich-rechtliche Anstalten» der
StwK auf die Wahrnehmung der parlamentarischen Oberaufsicht Giber das Zentrum fiir Labor-
medizin (ZLM). Die Prifung umfasste insbesondere den rechtlichen Rahmen und die Organisa-
tion, die Eigentiimerstrategie und den Leistungsauftrag, die Unternehmensstrategie, die Infor-
mations- und Entscheidungsprozesse, das Risikomanagement, die Zielerreichung sowie aktu-
elle Entwicklungen im Umfeld des ZLM.

Die Subkommission legte die Schwerpunkte und den Ablauf der Priifung vorgangig fest. Die
Prifungstatigkeit umfasste eine Besichtigung des ZLM, die Befragung des strategischen und
operativen Fihrungsorgans sowie des zustandigen Departementes, die Auswertung der schrift-
lichen Antworten und die Beriicksichtigung relevanter Berichte, namentlich des PCG-Strategie-
berichts (nachfolgend PCG-Bericht) und der Berichte der Finanzkontrolle. Die Priifung orien-
tierte sich an den Kriterien Rechtmassigkeit, Zweckmassigkeit, Wirksamkeit, Transparenz,
Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit.

Zusatzlich priifte die Subkommission den PCG-Bericht sowie die Umsetzung der offenen
Empfehlungen der StwK im Austausch mit dem Finanzdepartement. Weiter liess sie sich vom
Sicherheits- und Justizdepartement sowie von der Gebaudeversicherung St.Gallen (GVSG)
Uber den Brandfall Bernhardzell informieren und nahm die Berichte der Finanzkontrolle zu den
selbstandigen o6ffentlich-rechtlichen Anstalten zur Kenntnis.

Bei der Prifung des PCG-Berichts legte die Subkommission ihr Augenmerk erneut darauf, wie
die Regierung diesen Bericht behandelt, welche Massnahmen sie daraus ableitet, wie sie deren
Umsetzung steuert und kontrolliert und in welcher Weise die Wirksamkeit der getroffenen Mass-
nahmen tberprift wird.

Uber die Ergebnisse der Priifung der Geschéftsberichte der selbstandigen 6ffentlich-rechtlichen
Anstalten Uber das Jahr 2025 wird die StwK voraussichtlich auf die Herbstsession 2026 Bericht
erstatten.

3.3.2 Wirdigung und Bewertung

3.3.2.a Parlamentarische Oberaufsicht tGber die selbstandigen 6ffentlich-rechtli-
chen Anstalten

Die Ergebnisse der Befragungen zu den verschiedenen aufsichtsrelevanten Themenbereichen

werden in der Folge kurz kommentiert, erganzt mit einer allgemeinen Wirdigung.

23 $GS 111.1; abgekiirzt KV.
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Das Zentrum fur Labormedizin (ZLM)?* ist eine selbsténdige 6ffentlich-rechtliche Anstalt des
Kantons St.Gallen. Es erflillt einen zentralen Leistungsauftrag in der labormedizinischen Grund-
versorgung sowie in der Spezialanalytik fir Spitaler, Arztpraxen und weitere 6ffentliche Instituti-
onen. Dartber hinaus erbringt das ZLM veterinarmedizinische Laborleistungen und Gbernimmt
im Tierseuchenfall diagnostische Aufgaben. Erganzend ist das ZLM in den Bereichen Forschung,
Entwicklung sowie Aus-, Weiter- und Fortbildung tatig.

Das ZLM steht im vollstandigen Eigentum des Kantons St.Gallen. Die strategischen Erwartun-
gen des Kantons an das ZLM sind in der Eigentimerstrategie?® vom 4. Februar 2025 festgehal-
ten. Diese dient der Regierung als zentrales Instrument zur Steuerung der Anstalt und richtet
sich an den Verwaltungsrat sowie die Geschéftsleitung des ZLM. Sie umschreibt den Rahmen
fur die strategische und unternehmerische Fihrung des ZLM und konkretisiert insbesondere die
strategischen, wirtschaftlichen, unternehmerischen sowie leistungsbezogenen Ziele des Eigen-
timers.

Als Organisation mit hoher systemischer Bedeutung fir die Gesundheitsversorgung der «Pla-
nungsregion ARAISG» unterliegt das ZLM einer verstarkten Steuerung und Beaufsichtigung
durch die Regierung. Die parlamentarische Oberaufsicht der StwK richtet sich dabei auf die
Wahrnehmung dieser Aufsichtstatigkeit, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der
Eigentiimerstrategie, die Zielerreichung, den Umgang mit Risiken sowie die wirtschaftliche
und organisatorische Flhrung der Anstalt.

Thema Kommentar / Beurteilung StwK
Aufsicht / Controlling- Die Regierung nimmt ihre Aufsicht Uber das ZLM mittels regelmassi-
Instrumente gen Austauschen mit dem Verwaltungsrat, Genehmigung zentraler

Geschafte, Wahlrecht fur die Verwaltungsratsmitglieder sowie tiber
periodische Berichterstattungen wahr. Als Aufsichtsgrundlagen die-
nen u.a. Jahresrechnung, Geschaftsbericht, Berichterstattung zur
Eigentiimerstrategie, Leistungsauftrag und Revisionsberichte.

Die StwK stellt fest, dass zweckmaéssige Instrumente bestehen.
Gleichzeitig zeigt sich, dass der Umfang der Berichterstattung gross
ist und Optimierungspotenzial hinsichtlich Ubersichtlichkeit und Effi-
zienz besteht.

Rechtlicher Rahmen / Das Gesetz Uiber das Zentrum fiir Labormedizin?® bildet die rechtli-

Rechtsform che Grundlage. Darin ist das ZLM als selbstandige 6ffentlich-rechtli-
che Anstalt verankert. Haftungsrisiken fiir das Gemeinwesen beste-
hen nur indirekt. Die Zustandigkeiten zwischen Regierung, strategi-
scher und operativer Fiihrung sind geregelt.
Die StwK stellt fest, dass der Regierung, dem Verwaltungsrat und
der operativen Fihrung die Entwicklungen im Umfeld des ZLM —
wie z.B. die Umwandlung in eine AG (siehe Motion 42.25.05) — be-
kannt sind. Entsprechende Massnahmen zur Bewaltigung der Her-
ausforderungen werden umgesetzt oder sind geplant.

24 nttps:/izimsg.ch

25 siehe Eigentimerstrategie Zentrum fiir Labormedizin vom 4. Februar 2025, zu finden unter:
https://www.sg.ch/steuern-finanzen/finanzen/beteiligungsmanagement-des-kantons.html.

26 $GS 320.22; abgekiirzt GZL.
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Eigentiimerstrategie
(Art. 94g StVG)

Eine Eigentumerstrategie besteht und wurde per 4. Februar 2025
aktualisiert. Die Eigentiimerziele sind grundséatzlich verstandlich for-
muliert und der strategischen sowie operativen Fiihrung bekannt.
Aus Sicht des ZLM schréanken einzelne kantonale Vorgaben (insb.
formale Prozesse und das Personalrecht) die unternehmerische
Handlungsfahigkeit im Wettbewerb ein.

Die StwK nimmt diese Einschatzung zur Kenntnis, hélt jedoch fest,
dass Zielkonflikte zwischen 6ffentlichem Auftrag und Marktausrich-
tung systemimmanent sind.

Unternehmensstrategie /
Mandatsvertrag

Das ZLM verfugt Gber eine Unternehmensstrategie fir die Jahre
2023-2028. Die strategischen Ziele werden mittels «Balanced
Scorecard», KPI-Systemen und regelméssigen Reportings Uber-
wacht.

Die StwK stellt fest, dass die strategische Ausrichtung nachvollzieh-
bar ist. Die wirtschaftlichen Zielgréssen (insb. EBITDA-Marge) wer-
den aktuell noch nicht erreicht, zeigen jedoch geméass Finanzpla-
nung eine positive Entwicklung.

Es besteht kein Mandatsvertrag fur die Kantonsvertretung im Ver-
waltungsrat (Uiber Arbeitsvertrag geregelt). Die Aufgaben und Pflich-
ten sind im Arbeitsvertrag geregelt.

Die StwK begrusst, dass die Personalunion von Verwaltungsrats-
prasident und Generalsekretar des Gesundheitsdepartementes
Uberprift wurde, da dies Risiken mit sich bringt. Es ist von entschei-
dender Bedeutung, dass das Gesundheitsdepartement seine Auf-
sichtspflicht wahrnimmt. Dieses Risiko hat sich aufgrund der Pensio-
nierung des Generalsekretars per Ende Januar 2026 geldst, es be-
steht kein dringender Handlungsbedarf. Zudem wurde das GZL per
1. Januar 2025 bereits entsprechend angepasst.

Organisation und
Fuhrung

Die Zustandigkeiten, Kompetenzen und Aufgaben sind in den recht-
lichen Grundlagen klar geregelt und sowohl fiir die Regierung, den
Verwaltungsrat als auch die Geschéftsleitung klar. Der Verwaltungs-
rat und die Geschéftsleitung wurden in den letzten Jahren weitge-
hend erneuert, Grund dafiir war u.a. auch die «Altersguillotine» fiir
solche Gremien.

Die StwK stellt fest, dass die Rollen und Zustandigkeiten klar defi-
niert sind. Der laufende Kultur- und Organisationswandel wird von
Verwaltungsrat und Geschaftsleitung aktiv thematisiert. Zudem
lasst sich der Verwaltungsrat regelmassig Uber die Resultate der
Mitarbeitendenbefragungen informieren.

Allgemein hélt sie fest, dass die «Altersguillotine» vermehrt berick-
sichtigt werden sollte, damit schon friihzeitig die Posten neu besetzt
und eine durchwegs gute Durchmischung erreicht werden kénnen.

Informations- und
Entscheidungsprozesse

Die Informationsfliisse zwischen ZLM, Verwaltungsrat und Regie-
rung sind geregelt. Mit dem Ausscheiden des Generalsekretérs aus
dem Gesundheitsdepartement wird eine regelmassige Kommunika-
tion zwischen dem Vorsteher des Gesundheitsdepartementes und
dem neu gewahlten Verwaltungsratsprasidenten erforderlich.

Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass ausserordentliche Ereignisse
adressiert werden kdnnen und sich das Gesundheitsdepartement
gut auf die kiinftige Zusammenarbeit vorbereitet hat.
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Umgang mit Risiken Es bestehen eine Risikoubersicht und -beurteilung sowie ein Risiko-
managementsystem. Das ZLM identifiziert relevante Risiken wie Ta-
rifentwicklung, Fachkréftemangel aufgrund anspruchsvoller Arbeits-
bedingungen (Nachtschichten, standige Erreichbarkeit, hoher Druck
usw.), Cyber-Risiken und Wettbewerbsdruck und trifft entspre-
chende Massnahmen. Der Verwaltungsrat betreibt ein strategisches
Controlling im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Unterneh-
mens sowie ein Monitoring mit Reporting zur Uberwachung der
Umsetzung der Empfehlungen aus Prifberichten.

Die StwK wurdigt den systematischen Umgang mit Risiken, weist
jedoch darauf hin, dass externe Rahmenbedingungen wie das neue
Tarifmodell die Steuerungsmoglichkeiten des ZLM wesentlich beein-
flussen.

Zielerreichung Anhand der Unterlagen anerkennt die StwK, dass das ZLM die vor-
gegebenen Ziele der Eigentiimerstrategie gemass ihren Moglich-
keiten einhalt. Das wirtschatftliche Ziel wird seit der pauschalen Tarif-
senkung um 10 Prozent unterschritten. Die Beibehaltung des Ziel-
werts ist jedoch notwendig, um die Zukunftsfahigkeit des ZLM zu
gewabhrleisten. Es wird sich weisen, ob das Ziel zukiinftig wieder
erreicht wird.

Allgemeine Wirdigung

Die StwK stellt fest, dass Rechtsform, Strukturen, Eigentiimerstrategie, interne Reglemente und
Dokumente, Informations- und Kommunikationsprozesse, Zielerreichung und der Umgang mit
Risiken vollstéandig vorhanden und samtliche Vorgaben an die Aufsicht der Regierung Uber das
ZLM eingehalten sind. Die Regierung (teils iber das zustdndige Departement) nimmt ihre Auf-
sicht Uber das ZLM wahr und es bestehen geeignete Steuerungs- und Controlling-Instrumente.
Das ZLM erfiillt seinen Leistungsauftrag und verfiigt Giber eine klare strategische Ausrichtung.

Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass die wirtschaftliche Situation infolge externer Rahmen-
bedingungen herausfordernd bleibt. Handlungsbedarf sieht sie insbesondere bei der weiteren
Klarung der Zielkonflikte zwischen offentlichem Auftrag, wirtschaftlicher Tragfahigkeit und
unternehmerischer Autonomie. Mit der Einfilhrung eines neuen Tarifmodells spatestens zum

1. Januar 2028 auf Bundesebene ist zu erwarten, dass die Ertragslage des ZLM nochmals
schrumpft. Geméass Vorgabe des Bundes (Verordnung tiber die Krankenversicherung?’) diir-
fen die Tarife «hdchstens die transparent ausgewiesenen und fiir eine effiziente Leistungs-
erbringung notwendigen Kosten» decken. Es ist zu erwarten, dass nach der Einfihrung des
neuen Tarifsystems nicht kompensierte Leistungen aus dem Leistungsauftrag zu einer schwieri-
gen Ertragssituation fiihren kénnen. Eine weitere Herausforderung stellt der geplante Neubau
des ZLM dar. Die Vorgaben betreffend Stadtebau, Wettbewerbsverfahren usw. erschweren
eine zeitgerechte Umsetzung des Projekts, zusétzlich sind die Kosten hoch. Durch einen Neubau
konnten viele Prozesse optimiert und automatisiert werden, es besteht somit grosses Potenzial.

Die StwK teilt die Ansicht der Befragten, dass eine Umwandlung des ZLM in eine AG im ZLM
selbst noch keine Wirkung erzielt. Wichtiger fiir das ZLM wére, dass es mehr Handlungsfahig-
keit erhalt und es zu keinem Verlust der Eigenstandigkeit kommt. Zudem besteht die Situation,
dass kaum weitere Teilhaber (z.B. private Anbieter) gefunden werden, wenn nicht auch kanto-
nale Anteile abgegeben werden. Entsprechend sind Zusammenarbeitsformen mit gemischtem
Anteilskapital vorzusehen. Die StwK stellt klar, dass das ZLM eine klare Daseinsberechtigung
hat. Gerade in Notlagen wie z.B. Pandemien, Seuchen usw. ist der Kanton auf diese Kapazita-
ten angewiesen.

27 SR 832.102; abgekiirzt KVV.
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3.3.2.b Brandfall Bernhardzell

Anlass fur die vertiefte Befassung der StwK mit dem Brandfall im Feststoff-Brandhaus des Ost-
schweizer Feuerwehr-Ausbildungszentrums (OFA) in Bernhardzell waren ein Schadenereignis
vom 25. Januar 2024 sowie die anschliessend erhobenen Vorwurfe und Fragestellungen in der
Offentlichkeit und im Kantonsrat. Die StwK beauftragte die Subkommission ausdriicklich damit
zu prifen, ob die zustandigen kantonalen Stellen ihre Aufgaben rechtmassig, zweckmassig und
wirksam wahrgenommen haben. Nicht Gegenstand der Prifung waren die Ermittlung der
Brandursache und die strafrechtliche Beurteilung des Ereignisses.

Die Subkommission liess sich vom Sicherheits- und Justizdepartement sowie von der Gebau-
deversicherung St.Gallen (GVSG) umfassend tber den Ablauf des Ereignisses, die Rollen der
beteiligten Akteure und die ergriffenen Massnahmen informieren. Die StwK stellt fest, dass un-
mittelbar nach dem Schadenereignis eine klare Rollenteilung vorgenommen wurde. Aufgrund
des potenziellen Interessenkonflikts zwischen Eigentimer- und Versicherungsfunktion tiber-
nahm die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden die Vertretung der Eigentiimerinteressen des
OFA, wahrend die GVSG ausschliesslich in ihrer Rolle als Versicherer tatig war und den Scha-
denfall wie einen ordentlichen Brandfall behandelte. Diese Trennung wurde von Beginn an be-
wusst festgelegt und wahrend des gesamten Verfahrens eingehalten.

Die StwK stellt weiter fest, dass die GVSG keine aktive Rolle bei der Ermittlung der Brand-
ursache einnahm. Die Abklarungen erfolgten durch die Kantonspolizei St.Gallen und die Staats-
anwaltschaft im Rahmen der geltenden strafprozessualen Zusténdigkeiten. Die GVSG bzw.
das OFA legten den Strafverfolgungsbehérden die verfiigbaren Informationen und Daten von
sich aus offen. Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass das Verfahren zwischenzeitlich eingestellt
und spéater aufgrund neuer Hinweise wieder aufgenommen wurde. Diese Entscheide liegen
ausschliesslich im Zustandigkeitsbereich der Strafverfolgungsbehérden und entziehen sich
der parlamentarischen Oberaufsicht. In diesem Zusammenhang stellt die StwK fest, dass die
Staatsanwaltschaft eine zurtickhaltende Informationspolitik verfolgt und nur in wenigen ausser-
gewohnlichen Fallen aktiv informiert. Fragen zur Praxis bzw. zur Informationspolitik der Staats-
anwaltschaft wurden zustandigkeitshalber der Rechtspflegekommission tUibermittelt.

Im Rahmen der Prifung der erhobenen Vorwirfe gegentiber der GVSG und ihrer Direktion
stellt die StwK fest, dass die Vorwirfe im Austausch glaubhaft und nachvollziehbar entkraftet
werden konnten. Insbesondere ergaben sich keine Hinweise darauf, dass die Aufklarung des
Brandereignisses durch Handlungen der GVSG behindert worden war oder relevante Informa-
tionen zuriickgehalten worden wéren. Ebenso zeigt sich, dass der Verwaltungsrat der GVSG
laufend und zeitnah Uber den Fortgang des Schadenfalls informiert wurde und seine Aufsichts-
funktion wahrnahm.

Aus Sicht der parlamentarischen Oberaufsicht halt die StwK fest, dass die klare funktionale
Trennung zwischen Eigentiimerrolle, Versicherungsfunktion und strafrechtlicher Ermittlung
zentral war und sich im vorliegenden Fall bewéhrt hat. Der Brandfall Bernhardzell verdeutlicht
die Bedeutung klar definierter Rollen und Zustandigkeiten bei komplexen Schadenereignissen
mit mehreren involvierten Akteuren. Die StwK gelangt zum Schluss, dass die zustandigen Stel-
len ihre Aufgaben im Rahmen ihrer jeweiligen Zustandigkeiten sachgerecht wahrnahmen. Um
den Fall vollstandig abschliessen zu kénnen, ist es aber aufgrund der Wiederaufnahme des
Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft noch zu friih. Die StwK verzichtet auf weitergehende
Feststellungen oder Empfehlungen, wird den weiteren Verlauf des Verfahrens jedoch im Rah-
men ihrer Oberaufsicht zur Kenntnis nehmen.
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3.3.2.c PCG-Strategiebericht 2024/2025

Beim jahrlichen PCG-Strategiebericht zu den wesentlichen Beteiligungen des Kantons St.Gallen
handelt es sich um eines der internen Instrumente des Beteiligungscontrollings, das im Rahmen
des kantonalen Beteiligungsmanagements erstellt wird. Die Behandlung des Beteiligungscontrol-
lings in der Regierung erfolgt primér auf strategischer Ebene und risikoorientiert. Der PCG-Strate-
giebericht ist mit einem Umfang von tber 100 Seiten sehr umfassend.

Per 31. Dezember 2025 sind im kantonalen Beteiligungsspiegel?® insgesamt 67 Beteiligungen
gefuhrt, konkret:

13 Aktiengesellschaften;

1 Gesellschaft mit beschrankter Haftung;

4 Genossenschaften;

10 offentlich-rechtliche Anstalten;

4 interkantonale 6ffentlich-rechtliche Anstalten;

4 interstaatliche offentlich-rechtliche Anstalten;

22 Stiftungen;

9 Vereine.

Grundlage fir die Aufnahme einer Beteiligung in den Beteiligungsspiegel bildet Art. 94a Abs. 2
StVG. Im PCG-Bericht werden zwei Kategorien von Beteiligungen unterschieden. Uber die als

finanziell und politisch wesentlich qualifizierten 19 Beteiligungen des Kantons (sogenannte Ka-
tegorie-1-Beteiligungen; die vier Spitalregionen werden je einzeln gezahlt) wird vertieft Bericht

erstattet. Im Berichtsjahr 2024/2025 blieben die rechtlichen Grundlagen des Beteiligungsmana-
gements unverandert.

Die StwK hat den PCG-Bericht zur Kenntnis genommen. Sie stellt fest, dass die PCG-Instru-
mente etabliert sind und sich grundsatzlich bewahrt haben. Der jahrliche Strategiebericht
ermoglicht einen systematischen Uberblick tiber Risiken und Handlungsfelder der kantonalen
Beteiligungen. Optimierungspotenzial sieht die StwK insbesondere bei der Transparenz der
Kriterien zur Beurteilung von Beteiligungen?® sowie bei der Nachvollziehbarkeit der Priorisie-
rung einzelner Massnahmen.

Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass mehrere Eigentiimerstrategien Uberarbeitet (St.Galler Kan-
tonalbank, Zentrum fiir Labormedizin, Spitalverbund, St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG
sowie Psychiatrie St.Gallen) oder neu erlassen (Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft so-
wie Steinbruch Starkenbach AG) wurden. Die Eigentiimerstrategie der Abraxas Informatik AG
befindet sich weiterhin in Uberpriifung und Uberarbeitung. Die entsprechenden Arbeiten wur-
den im Jahr 2024 in enger Abstimmung mit der Vertretung des Kantons Zirich aufgenommen.
Dabei zeigte sich, dass aufgrund verschiedener Entwicklungen der letzten Jahre grundlegende
Fragestellungen zu klaren sind. In diesem Zusammenhang wurden unterschiedliche Szenarien
gepruft und in beiden Kantonen Konsultationen mit den zustandigen Departementen bzw. Di-
rektionen durchgefiihrt. Ein wesentlicher Abstimmungsbedarf besteht insbesondere im Hinblick
auf das Projekt «Zielbild IT Organisation SG 2030». Die StwK erwartet, dass die grundlegenden
Entscheide zum Zielbild sowie zur Eigentiimerstrategie im Jahr 2026 getroffen werden.

Im Zusammenhang mit Abraxas wurde auch die kurzfristige Kiindigung der Betriebsvertrage

fur die ERP-Systeme SAP HCM (Personalverwaltung) und SAP Finanzen und Logistik im Sep-
tember 2025 per Ende Marz 2026 gepriift. Gemass Auskunft des Finanzdepartementes wurde
die Kiindigung aus technischen und wirtschaftlichen Griinden vorgenommen (Supportende der

28 siehe Beteiligungsspiegel per 31.12.2025, zu finden unter https://www.sg.ch/steuern-finanzen/finanzen/beteili-

gungsmanagement-des-kantons.html.
Im Anhang 2 der Botschaft zu den Geschaften 22.11.10 und 22.11.11 sind Kriterien zur Beurteilung des politi-
schen Steuerungsbedarfs festgehalten.

29
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Virtualisierungssoftware per 31. Oktober 2025, fehlende Hardwarekompatibilitat, ge&nderte Li-
zenz-modelle). Dies fuhrte dazu, dass das Finanzdepartement gestitzt auf Art. 21 Abs. 2 Bst. d
der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.51) den
Auftrag freihandig vergeben hat, da die Beschaffung so dringlich war, dass selbst mit verkirz-
ten Fristen kein offenes oder selektives Verfahren und kein Einladungsverfahren hétte durch-
gefuihrt werden kénnen. Die StwK kann diesen Entscheid nachvollziehen, da die Kiindigung in
dieser Form nicht vorhersehbar war und bei einer Auftragsvergabe mittels ordentlichem Vergabe-
verfahren aufgrund der notwendigen Vorbereitung und des Zeitbedarfs fur die Migration auch mit
verkurzter Eingabefrist kein nahtloser Weiterbetrieb héatte gewahrleistet werden kénnen. Die StwK
stellt aber auch klar, dass ein Vertrag zwar immer einseitig gekiindigt werden kann, das Vorgehen
im vorliegenden Fall jedoch unbefriedigend war. Auf diese Weise wird nebst viel Vertrauen auch
die gute Zusammenarbeit aufs Spiel gesetzt. Umso dringender ist die Klarung der oben genann-
ten Fragestellungen und die Festlegung der neuen Eigentiimerstrategie fiir Abraxas.

Die StwK begrisst, dass die Regierung dem Tausch der kantonalen Aktien der Appenzeller Bah-
nen AG (AB) mit der Stadt St.Gallen gegen Aktien der Schweizerischen Siidostbahn AG (SOB)
zugestimmt hat. Infolgedessen hélt der Kanton St.Gallen keine Aktien der Appenzeller Bahnen
AG mehr.

Weiter stellt die StwK fest, dass die Regierung Kenntnis von den Risiken der einzelnen Beteili-
gungen hat und sich vertieft mit den finanziell und politisch wesentlichen Beteiligungen ausei-
nandersetzt. Zu diesem Zweck findet jahrlich ein Regierungsworkshop statt. Das etablierte Am-
pelsystem, die Risikoilbersicht sowie der Beteiligungsspiegel erweisen sich dabei als geeignete
Instrumente fiir eine fundierte Diskussion.

Die StwK stellt zudem fest, dass sich bei den kantonalen Anstalten gegeniber den Vorjahren
insgesamt eine verbesserte Risikobeurteilung abzeichnet. Ebenso hat sich der Prozess zur
Erstellung des PCG-Berichts sowie dessen Beratung mit der zustandigen Subkommission der
StwK etabliert.

Die StwK begrusst, dass ein Grossteil der Empfehlungen entweder umgesetzt oder in laufende
Prozesse integriert wurde. Insbesondere im Bereich Public Corporate Governance wurden In-
strumente weiterentwickelt und die Transparenz erhéht. Einzelne Empfehlungen befinden sich
noch in Bearbeitung oder sind aufgrund veréanderter Rahmenbedingungen neu zu beurteilen.
Die StwK nimmt zudem mit Befriedigung zur Kenntnis, dass Empfehlungen sowie weitere The-
men und Anliegen aus parlamentarischen Vorstdssen und ibergeordneten Diskussionen im
Regierungsworkshop behandelt und entsprechende Massnahmen beschlossen wurden.

3.3.3 Feststellungen
3.3.3.a Erwartung

Die Staatswirtschaftliche Kommission erwartet, dass die Regierung die wesentlichen Grund-
satzentscheide zum «Zielbild IT Organisation SG 2030» wie auch zur Eigentimerstrategie fir

die Abraxas Informatik AG im Jahr 2026 trifft.

3.4 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen

3.4.1 Ausgangslage

Nach Art. 15 Abs. 1 Bst. a®s GeschKR ist die Priifung der Umsetzung der Strategie der Aussen-
beziehungen und von zwischenstaatlichen Vereinbarungen eine Aufgabe der StwK. Sie bestellte
zu diesem Zweck eine standige Subkommission, die nebst der Priifung von zwischenstaatlichen
Vereinbarungen auch den Bericht zum Stand der zwischen-staatlichen Vereinbarungen vorbe-
rat sowie Nachkontrollen durchfiihrt, sich im Bereich der Aussenbeziehungen von der Regie-
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rung informieren lasst und als Ansprechpartnerin fir die parlamentarischen Vertretungen in
interkantonalen Gremien wirkt.

Die Subkommission hat aufgrund einer Neuausrichtung des Prifungsauftrags im Prifungsjahr
2025/2026 auf eine Prifung verzichtet. Im Frihjahr 2026 hat sie die Neuausrichtung beschlos-
sen.

3.4.2 Wirdigung und Bewertung

3.4.2.a Auftrag und Prufkonzept der Subkommission

Wie bis anhin berat die Subkommission den Bericht zum Stand der zwischenstaatlichen Verein-
barungen vor, fihrt Nachkontrollen durch, I&sst sich im Bereich der Aussenbeziehungen von
der Regierung informieren und wirkt als Ansprechpartnerin fiir die parlamentarischen Vertretun-
gen. Aus der Liste der zwischenstaatlichen Vereinbarungen (32.26.04) wahlt die Subkommis-
sion jeweils die zu prifenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen aus. Bei der Priifung legt sie
den Fokus auf die Rechtmassigkeit und Zweckmassigkeit der Aufgabenerfillung, den Inhalt der
Vereinbarung sowie den Stand der Umsetzung im Kanton. Mdglich ist dabei auch die Priifung
einer Vereinbarung, die sich noch in Ausarbeitung befindet, damit die Subkommission die Aus-
gestaltung der Vereinbarung frihzeitig begleiten und bei Bedarf inhaltliche Impulse geben kann.

Die Subkommission fiihrt neu zudem Visitationen in Amtern und Dienststellen der Verwaltung
durch. Dabei sollen je Departement oder Amt Personen unterschiedlicher Stufen befragt wer-
den. Die Visitationen erfolgen in der Regel ereignisunabhangig und stellen keine Priifung im
engeren Sinn dar, sondern dienen dazu, sich proaktiv ein umfassendes Bild Uiber strategisch
wichtige Bereiche der Verwaltung zu verschaffen und eine fundierte Auslegeordnung zu er-
halten. Die Visitationen und die zu priifenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen kénnen
im Kontext eines Ubergeordneten Schwerpunktthemas stehen, direkt miteinander zusammen-
héangen oder Themen unabhéngig voneinander verfolgen.

Die StwK erachtet dieses Vorgehen und den Prifungsablauf als sachgerecht. Damit reagiert sie
auf inren selbst definierten Handlungsbedarf aus dem Bericht 2025%°. Die Prufungstatigkeit soll
fur Transparenz im weniger sichtbaren Bereich der kantonalen Aussenbeziehungen sorgen und
damit die Rechenschaftspflicht der Regierung gegeniiber dem Parlament starken. Gleichzeitig
ermoglicht die Prifung eine friihzeitige Einflussnahme des Parlaments auf die strategische
Ausrichtung der Aussenbeziehungen und tragt dazu bei, den Vollzug sowie die Ausarbeitung
zwischenstaatlicher Vereinbarungen im Kanton gezielt zu begleiten und zu verbessern.

Erganzend dazu starken die Visitationen die parlamentarische Aufsichtsfunktion gegeniber
der Regierung und der ihr nachgeordneten Behérden und Dienststellen (Verwaltung). Sie er-
maoglichen einen direkten Einblick in die praktische Arbeit und die Herausforderungen der kan-
tonalen Verwaltung und helfen dabei zu tiberpriifen, ob politische Vorgaben in den Amtern
sachgerecht und wirksam umgesetzt werden. Strukturelle oder operative Probleme kénnen
frihzeitig erkannt und Handlungsbedarf kann aufgezeigt werden. Die Visitationen férdern zu-
dem den Dialog zwischen Legislative und Verwaltung und schaffen gegenseitiges Verstandnis
und Vertrauen.

3.4.2.b Liste zwischenstaatliche Vereinbarungen

Gemass Art. 5b StVG erstattet die Regierung dem Kantonsrat jahrlich Bericht Uber die gelten-
den und den Stand der geplanten zwischenstaatlichen Vereinbarungen, die Verfassungs- und
Gesetzesrang haben oder von allgemeinem Interesse im Bereich der zwischenstaatlichen Bezie-
hungen sind.

30 sjehe 82.25.03 «Berichterstattung 2025 der Staatswirtschaftlichen Kommission (Prifungstatigkeit 2024/2025)»
vom 24. April 2025, Abschnitt 4.1.3.g.
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Die StwK stellt fest, dass der Bericht eine ahnliche Struktur wie in den Vorjahren aufweist. Er
ist gut gegliedert und bietet eine umfassende Zusammenstellung aller Konkordate und Verwal-
tungsvereinbarungen im weniger sichtbaren Bereich der kantonalen Aussenbeziehungen. Da-
mit bildet er eine gute Grundlage fur die Planung der Priifungstatigkeit der Subkommission
«zwischenstaatliche Vereinbarungen» und unterstiitzt zugleich die Verwaltung bei der Uber-
sicht und laufenden Uberpriifung der zwischenstaatlichen Vereinbarungen. Die Aussagen im
Bericht sind Uberwiegend schliissig und nachvollziehbar.

3.5 Planung der Staatstatigkeit

3.5.1 Ausgangslage

Gestitzt auf Art. 15 Abs. 1 Bst. b GeschKR prift die StwK die Planung und Steuerung der
Staatstatigkeit sowie das Ergebnis des Regierungscontrollings. Im Rahmen dieser Aufgabe
befasste sich die Subkommission «Planung der Staatstéatigkeit» im Berichtsjahr mit den beste-
henden Planungs- und Steuerungsinstrumenten des Kantons St.Gallen, mit ausgewahlten Pro-
jekten aus dem Projektportfolio sowie mit der Projektplanung in einzelnen Departementen. Ziel
ist es, durch die Priifung Qualitatsverbesserungen zu erreichen, bestehende Méangel aufzude-
cken und kontinuierliche Optimierungen sicherzustellen.

Die Prifung stitzte sich auf das von der Regierung genehmigte Konzept «Planungs- und Steu-
erungsinstrumente (PSI)», auf die Prasentation und die Auskiinfte der Leiterin der Dienststelle
Politische Planung, Controlling und Fiihrungsunterstitzung (PPC-F) der Staatskanzlei, auf die
Antworten des Leiters des Amtes fiir Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) des Bau-
und Umweltdepartementes (BUD) zum Projekt «Geodateninfrastruktur (GDI-SG)», auf die Aus-
kiinfte des Generalsekretars des Sicherheits- und Justizdepartementes (SJD) zu laufenden
Vorhaben im SJD sowie auf die Auskiinfte der Vorsteherin des Bildungsdepartementes (BLD)
und des Leiters des Amtes fiir Sport des BLD zum Abbruch des Projekts «Sportvision Ost». Zu-
satzlich berticksichtigte die StwK die Ergebnisse der Beratungen innerhalb der Subkommission.

3.5.2 Wirdigung und Bewertung

3.5.2.a Planungs- und Steuerungsinstrumente

Der Kanton St.Gallen verfiigt Gber ein rechtlich abgestiitztes (u.a. Art. 71 Abs. 1 KV sowie
Art. 16a bis 16j und Art. 40 StVG) und systematisch aufgebautes System von Planungs- und
Steuerungsinstrumenten. Diese umfassen insbesondere die Schwerpunktplanung, die Depar-
tementsstrategien, die Umsetzungsplanung, das Regierungscontrolling, das Departements-
controlling, das Regulierungscontrolling, das Projektportfolio mit kantonalem Projektmanage-
ment sowie Wirkungsevaluationen und das Entwicklungsmonitoring. Dazu gehoéren auch die
Finanzgeschafte wie Rechnung, Budget, Aufgaben- und Finanzplan sowie das Investitions-
programm, die jeweils durch den Kantonsrat vorberaten werden.

Diese Instrumente bilden zusammen einen in sich schlissigen Planungs- und Steuerungs-
kreislauf, der strategische Zielsetzungen mit operativen Massnahmen und deren Kontrolle
verknupft. Die Schwerpunktplanung3! definiert die strategischen Entwicklungsschwerpunkte
des Kantons Uber einen Zeithorizont von zehn Jahren. Mit dem Umsetzungscontrolling3? wird
der Umsetzungsstand jeder Massnahme der Schwerpunktplanung anhand einer Ampeldarstel-
lung dargestellt. Die Departementsstrategien konkretisieren diese Zielsetzungen auf Ebene
der Departemente und dienen der strategischen Planung und Steuerung der Aufgabenerfil-
lung. Die Umsetzungsplanung Ubersetzt die strategischen Ziele in Massnahmen, wéahrend

das Regierungscontrolling® tiber den Stand der Umsetzung der laufenden Projekte (einschl.

31 siehe Schwerpunktplanung 2025-2035.
32 siehe Umsetzungscontrolling.
33 siehe Regierungscontrolling (Projektportfolio und Gesetzesvorhaben).
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Hochbauprojekte) und Gesetzesvorhaben informiert. Erganzt wird dieses System durch das
Regulierungscontrolling®* (32.xx.06A und 32.xx.05B) sowie durch Wirkungsevaluationen und
das Entwicklungsmonitoring®®.

Schwerpunkt-
planung

Umsetzungs-

planung
Anpassung
Departements-
strategien
Reauli Strategische
egu |erl{ngs— Wirkungsevaluationen PETTE
controlling / \
Aufgaben- und
Entwicklungs- Ressourcen- Finanzplan
teme . monitoring Controlling planung Koordination
.
i programm
Propiporiidio el Staatsrechnung ,\ l/

Lister1 A+
Gesntreecvortuien

Regierungscontrolling

Umsetzung

Budget Zustandigkeit: FD

Erfolgsrechnung .

Investitionsrechnung Zustandigkeit: SK

Abb. 1: Der Planungs- und Steuerungskreislauf des Kantons St.Gallen. Quelle: Staatskanzlei (2022).

Weitere Controlling-Instrumente sind die Berichte Gber den Stand der Bearbeitung der gut-
geheissenen parlamentarischen Vorstosse (32.xx.01A), Uber den Stand der Erflullung der Auf-
trage des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten (32.xx.01B) sowie uber die geltenden und
den Stand der geplanten zwischenstaatlichen Vereinbarungen, die Verfassungs- oder Geset-
zesrang haben oder im Bereich der zwischenstaatlichen Beziehungen von allgemeinem Inte-
resse sind (32.xx.04).

Das Entwicklungsmonitoring wurde neu erstellt, basiert auf bestehenden Daten von Bund, Kan-
ton oder Amtern und I6st das alte Starken-Schwéchen-Profil ab. Damit kénnen die Daten und
Ergebnisse besser interpretiert werden und erleichtern den Diskurs. Eine grosse Herausforde-
rung bestand dabei darin, geeignete Indikatoren zu identifizieren und die richtigen Daten zu
beschaffen. Die StwK begriisst das neue Instrument, welches die Daten transparent darstellt —
auch wenn manche Daten veraltet sind, so ist zumindest nachvollziehbar, woher die Daten
stammen.

Die StwK wiurdigt, dass die Instrumente in den letzten Jahren weiterentwickelt wurden. Insbe-
sondere die starkere Priorisierung der Ziele, die Einfiihrung des Entwicklungsmonitorings und
die Abkehr von der rein schematischen hin zu einer differenzierteren Betrachtung qualitativer
und quantitativer Indikatoren tragen dazu bei, politische Steuerungsinformationen besser nutz-
bar zu machen und diese einfacher fur den politischen Diskurs zu verwenden. Positiv hervor-
gehoben wird zudem, dass die Ergebnisse nicht nur erhoben, sondern in der Regierung und
der Verwaltung diskutiert, politisch gewirdigt und aktiv genutzt werden.

Gleichzeitig zeigt die Prifung, dass politische Planung und Steuerung systemimmanente Gren-
zen aufweisen. Wirkungszusammenhange lassen sich nicht in allen Bereichen eindeutig ab-

34 Siehe 32.23.05A «Priifoericht zum Prifprogramm 2021 des Regulierungscontrollings» und 32.25.05B «Kan-

tonsratsbeschluss uber das Priifprogramm 2025 des Regulierungscontrollings».

35 siehe Entwicklungsmonitoring Kanton St.Gallen.
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bilden, Kostenfolgen kénnen nur annahernd abgeschéatzt werden, und Steuerungsinformationen
sind aufgrund ihrer Komplexitat teilweise schwierig zu vermitteln. Die StwK erachtet es als
sachgerecht, dass die Instrumente nicht als technokratisches Steuerungssystem verstanden
werden, sondern als Entscheidungs- und Diskussionsgrundlage fiir politische Prioritatensetzun-
gen dienen.

Aus Sicht der parlamentarischen Oberaufsicht ist wesentlich, dass die Vielzahl der Instrumente
in ihrer Gesamtheit verstandlich bleibt und ihre jeweilige Funktion klar ersichtlich ist. Der Nutzen
der Instrumente entfaltet sich nur, wenn deren Zusammenwirken transparent dargestellt wird
und fiir Regierung, Parlament und Verwaltung nachvollziehbar ist. Entsprechend erwartet die
StwK, dass das Konzept PSI den aktuellen Instrumentarien angepasst wird und die Zusammen-
hénge der einzelnen Instrumente besser ausgefuhrt werden.

3.5.2.b Schwerpunktplanung 2025-2035

Die StwK befasste sich im Rahmen der Prifung der Planungs- und Steuerungsinstrumente
vertieft mit der Erarbeitung der neuen Schwerpunktplanung 2025-2035%. Sie stellt fest, dass
die neue Schwerpunktplanung auf einem mehrstufigen Erarbeitungsprozess beruht. Aus-
gangspunkt bildeten insbesondere der Zwischenbericht zum Umsetzungsstand der bisherigen
Schwerpunktplanung 2021-2031 sowie ein umfassender Grundlagenbericht mit Trendanalysen
und dem neu entwickelten Entwicklungsmonitoring. Die Departemente wurden in die Analyse
und Interpretation der Grundlagen einbezogen und konnten Hinweise zu méglichen Handlungs-
feldern einbringen. Die Schwerpunktplanung wurde von der Regierung am 26. August 2025
verabschiedet und vom Kantonsrat am 2. Dezember 2025 zur Kenntnis genommen.

Die StwK wirdigt, dass die neue Schwerpunktplanung gegeniber friilheren Planungsperioden
starker fokussiert und priorisiert ist und anstelle breit gefasster strategischer Aussagen ver-
mehrt konkrete Umsetzungsmassnahmen definiert. Somit wurde auch der Auftrag des Kantons-
rates (auf Antrag der StwK) aus der alten Schwerpunktplanung korrekt umgesetzt. Positiv her-
vorgehoben wird zudem, dass mit dem Entwicklungsmonitoring ein zuséatzliches Instrument zur
Identifikation von Handlungsfeldern eingefiihrt wurde und die Umsetzungsplanung sowie das
Umsetzungscontrolling weitergefiihrt werden. Gleichzeitig zeigt die Prifung, dass die Schwer-
punktplanung nicht als starres Planungsinstrument verstanden wird, sondern als strategischer
Orientierungsrahmen, der regelmassig Uberpriift und bei Bedarf angepasst werden kann.

3.5.2.c BUD: Projekt Geodateninfrastruktur GDI-SG

Die Subkommission «Planung der Staatstatigkeit» der StwK befasste sich im Rahmen der Pri-
fung des Projektportfolios vertieft mit dem Projekt «Geodateninfrastruktur (GDI-SG)» des Bau-
und Umweltdepartementes. Bei der GDI-SG handelt es sich um eine zentrale IT-Infrastruktur
zur Erfassung, Verwaltung und Bereitstellung von Geodaten fir Verwaltung, Gemeinden und
Dritte. Ziel des Projekts ist der Aufbau einer zentralen Infrastruktur zur Verwaltung und Bereit-
stellung kantonaler und kommunaler Geodaten. Dadurch sollen die bisher dezentral geflihrten
Datenbestande konsolidiert, die Datenqualitat erhéht und der Zugang flr die Verwaltung, die
Gemeinden und Dritte verbessert werden. Die StwK stellt fest, dass dem Projekt aufgrund sei-
ner Querschnittswirkung und seiner technischen Komplexitat eine hohe strategische Bedeutung
zukommt.

Die Ausschreibung erfolgte in einem ordentlichen 6ffentlichen Beschaffungsverfahren. Gegen
den Zuschlagsentscheid vom 3. Mai 2023 wurde Beschwerde erhoben, was zu einer Verzége-
rung des Projektstarts flhrte. Die Vergabe wurde im Rahmen des Beschwerdeverfahrens ge-
richtlich bestatigt.

36 siehe 28.25.01 «Schwerpunktplanung der Regierung 2025—-2035».
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Die StwK stellt fest, dass sich die Umsetzung des Projekts als anspruchsvoller erwiesen hat als
urspringlich angenommen. Insbesondere die Heterogenitat und Qualitat der bestehenden Geo-
datenbesténde sowie der damit verbundene Migrationsaufwand fuhrten zu erheblichen zusétz-
lichen Anforderungen. Zwar wurden diese Risiken erkannt und im Projektcontrolling berticksich-
tigt, jedoch wurde die tatsachliche Komplexitat der Datenmigration erst im operativen Vollzug
sichtbar.

Die StwK stellt ausserdem fest, dass nebst der Beschwerde und den Schwierigkeiten der Da-
tenmigration auch personelle Engpasse und der Ausfall von Schlisselpersonen sowohl aufsei-
ten der Auftraggeber- als auch der Auftragnehmerorganisation den Projektfortschritt beeinfluss-
ten. Die Datenmigration wurde als risikobehafteter Projektteil friih erkannt, deren Komplexitat
hat sich im Verlauf jedoch als grosser erwiesen als urspriinglich angenommen. Hinzu kamen
zusatzliche Koordinationsbedarfe und Anpassungen des Leistungsumfangs im Rahmen von
Change-Requests. Die StwK erachtet es als sachgerecht, dass diese Risiken transparent aus-
gewiesen und mit organisatorischen Massnahmen adressiert wurden. Positiv hebt sie hervor,
dass das Projekt trotz Verzégerungen innerhalb des bewilligten Kostenrahmens gefihrt wird
und die Qualitat der bisherigen Lieferergebnisse als gut beurteilt wird. Die StwK hofft, dass der
Zeitplan bis Ende 2026 eingehalten werden kann. Nach wie vor besteht ein erhebliches, kaum
abwendbares Risiko, dass zentrale Schlisselpersonen im Projekt wegfallen.

Aus Sicht der parlamentarischen Oberaufsicht verdeutlicht das Projekt GDI-SG die Grenzen
planbarer Steuerung bei technisch komplexen IT-Vorhaben. Die StwK kommt zum Schluss,
dass ein effektives Projektcontrolling und ein umfassendes Risikomanagement entscheidende
Faktoren sind, um solche Vorhaben steuerbar zu halten. Sie erachtet es als wesentlich, dass
Annahmen zur Datenqualitat und zur personellen Verflgbarkeit kiinftig noch systematischer
abgesichert und friihzeitig berticksichtigt werden. Weiterhin erwartet sie, dass Verzdgerungen
transparent ausgewiesen und nachvollziehbar im Projektportfolio begriindet werden.

3.5.2.d SJD: Planung diverser Projekte

Die Subkommission «Planung der Staatstatigkeit» befasste sich im Rahmen der Priifung der
Gesetzesvorhaben mit ausgewéhlten Vorhaben des Sicherheits- und Justizdepartementes. Sie
liess sich Uber den Stand laufender Projekte und Gesetzesvorhaben (u.a. XVI. und XVII. Nach-
trag zum Polizeigesetz, Gesetz Uber die Videolberwachung im 6ffentlichen Raum, Nachtrage
zu den Einfihrungsgesetzen zur ZPO und zur StPO im Hinblick auf die Einfihrung der Digita-
lisierung / Umsetzung «Justitia 4.0», Totalrevision des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechts-
pflege und Motion 42.24.09 «Blrokratie abbauen — Kaminfegewesen liberalisieren») sowie iber
die zeitliche Planung, bestehende Abhangigkeiten und Risiken informieren. Aufgrund der Pri-
fung durch die Subkommission, der Prasentation des strategischen Korridors des SJD fir die
Jahre 2025-2030 sowie des grossen Nachholbedarfs bei der Kommunikation zu den einzelnen
Gesetzesvorhaben wurde auf Antrag der Subkommission der Vorsteher des SJD zur Stellung-
nahme in die StwK eingeladen. Zu jenem Zeitpunkt waren personelle Themen oder Kiindigun-
gen im SJD nicht Gegenstand der Prifungstatigkeit. Die StwK wird die Situation rund um die
Kindigung der Polizeikommandantin im Marz 2026 und die Ergebnisse der Flhrungsanalyse
beobachten, sich dartiber informieren lassen und zu einem spéateren Zeitpunkt den konkreten
Prifungsauftrag definieren.

Die StwK stellt fest, dass das SJD seine Vorhaben systematisch plant und in das kantonale
Projektportfolio integriert. Die zeitliche Planung der Projekte orientiert sich grundsatzlich an
den verflgbaren personellen und finanziellen Ressourcen sowie an extern vorgegebenen Fris-
ten. Einige Vorhaben konnten die vom Parlament gesetzten Fristen jedoch nicht einhalten (z.B.
Postulat 43.19.15 «Innere Sicherheit im Kanton St.Gallen: Herausforderungen und Strategie»).
Dieser Zustand wurde am Austausch mit dem Vorsteher des SJD gerligt, da das Parlament in
der Sommersession 2025 einer erneuten Fristverlangerung bis zur Sommersession 2025 zu-
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gestimmt hatte. Der Bericht wird voraussichtlich im Mai 2026 auf die Sommersession 2026 hin
zugeleitet®”. Bei der Priifung und im Austausch stellte sich eindeutig heraus, dass insbesondere
die Neubesetzung zentraler Positionen wie des Departementsvorstehers, des Generalsekretérs
und der Polizeikommandantin in den Jahren 2024 und 2025 sowie der grosse Projektstau zu
diesen Verzdogerungen fuhrten. Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass sich der Generalsekretar
und die Amtsleitenden zusammen mit dem Vorsteher unterdessen uber die Ziele des SJD aus-
getauscht und die Prioritaten festgelegt haben. Sie stellt zudem fest, dass die neue politische
Fiihrung die Amter vermehrt in die Verantwortung nehmen méchte und diese verpflichtet sind,
die politischen Geschafte voranzutreiben.

Die StwK konnte aufgrund der Ausfiihrungen die hohen Pendenzen und die vorgenommenen
Priorisierungen im SJD gut nachvollziehen. Sie erwartet nun klare Entscheidungen durch das
SJD. Aufgrund der Sparvorgabe durch das Parlament wird sich der Priorisierungsbedarf zusatz-
lich akzentuieren. Das SJD muss das Parlament oder auch die breitere Offentlichkeit entspre-
chend informiert halten. Zudem erwartet die StwK, dass sie vom SJD zukulnftig aktiv iber Pro-
jektverzoégerungen informiert wird.

3.5.2.e BLD: Projektabbruch «Sportvision Ost»

Die Subkommission «Planung der Staatstétigkeit» befasste sich im Rahmen der Prifung des
Projektportfolios vertieft mit dem Abbruch des Projekts «Sportvision Ost» des Bildungsdeparte-
mentes. Ziel des Projekts war der Aufbau eines regionalen Sport- und Leistungszentrums im
Rahmen einer Public-Private-Partnership (PPP), das Bildung, Leistungs- und Kompetenzzen-
tren vereinen sollte. Die StwK stellt fest, dass dem Projekt aufgrund seines Umfangs und seiner
regionalen Bedeutung eine hohe politische und finanzielle Tragweite zukam.

Die StwK stellt Giberdies fest, dass das Projekt in mehreren Phasen vertieft gepruft wurde und
sowohl eine Machbarkeitsstudie als auch eine technische Machbarkeitsstudie vorlagen. Wah-
rend technische und raumplanerische Aspekte grundsatzlich als I6sbar erschienen, zeigte sich
jedoch, dass insbesondere das Finanzierungs- und Betriebskonzept ungeniigend abgesichert
war. Sie wirdigt, dass diese Schwachen im Rahmen externer Priifungen offen benannt und von
den beteiligten Stellen zur Kenntnis genommen wurden. Gleichzeitig zeigt der Projektverlauf,
dass das Projekt Uber langere Zeit weiterverfolgt wurde, obwohl wesentliche Grundlagen zur
Wirtschaftlichkeit und zur Risikotragung nicht geklart waren.

Weiter stellt die StwK fest, dass die Rollenverteilung zwischen privater Tragerschaft und 6ffent-
licher Hand nicht hinreichend klar definiert war. Wahrend die Projektverantwortung formell bei
der privaten Tragerschaft lag, entstanden auf Seiten von Kanton und Stadt hohe Erwartungen
an die Tragerschaft beziglich Verbindlichkeit, Finanzierung und Betriebssicherheit. Die StwK
wurdigt, dass Stadt und Kanton ihre finanzielle Beteiligung an klare Bedingungen kniipften.
Der Abbruch des Projekts war letztlich die Konsequenz der fehlenden finanziellen Tragfahig-
keit und des Verlusts des Vertrauens in die Umsetzbarkeit des Vorhabens. Die bisher auf-
gelaufenen Ausgaben von rund 0,5 Mio. Franken sind hoch und wurden Uber den Sportfonds
getatigt. Entsprechend erachtet die StwK den Kanton nicht als Verhinderer des Projekts.

Die StwK wirdigt, dass der Entscheid Uber den Projektabbruch koordiniert zwischen Stadt und
Kanton getroffen und transparent kommuniziert wurde. Zudem teilt sie die Einschatzung des
BLD, dass die Erstellung von Sportinfrastruktur nicht primar eine kantonale, sondern eine kom-
munale Aufgabe ist. Der Kanton soll sich an den entsprechenden Arbeiten jedoch beteiligen,
soweit ein kantonales Interesse an der Erstellung einer Sportinfrastruktur besteht. Sie erwartet

37 Im Aufgaben- und Finanzplan 2027-2029 sind Ausfiihrungen zu den Gesetzesvorhaben und den grossen Pro-

jekten des SJD festgehalten. Zudem wurde die StwK anléasslich der Sitzung vom 22. Januar 2026 informiert,
dass der Bericht zur inneren Sicherheit bis zur Sommersession 2026 dem Kantonsrat zugeleitet wird. Die glei-
che Aussage machte der Vorsteher des SJD auch im Rahmen der Friihjahrssession 2026.
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aber auch, dass der Kanton bei der Planung von Sportanlagen eine starkere Rolle einnimmt
und ein kantonales Sportanlagenkonzept (KASAK) erarbeitet. Dieses soll bereits in einem fri-
hen Stadium mit den benachbarten Kantonen abgestimmt werden, damit, wenn méglich, ein
Ostschweizer Sportanlagenkonzept entstehen kann. Zuletzt wiirdigt die StwK die gute und
grosse Arbeit des Vereins NetzwerkSport.

Aus Sicht der parlamentarischen Oberaufsicht verdeutlicht der Abbruch des Projekts «Sport-
vision Ost», dass bei grossen Infrastrukturvorhaben mit privater Beteiligung nicht nur die tech-
nische Machbarkeit und bauliche Realisierbarkeit, sondern v.a. die wirtschaftliche Tragfahigkeit
und die Risikoverteilung entscheidend sind. Die StwK haélt fest, dass friihe Klarungen zu Rollen,
Aufgaben und Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Fristen, Kommunikation, Finanzierung, ge-
genseitigen Erwartungshaltungen von allen Beteiligten und Involvierten sowie die Risikovertei-
lung zentral sind. Bei PPP-Projekten soll das zustandige Regierungsmitglied die Regierung in
einem frihen Stadium informieren und regelmassig tber den Umsetzungsstand berichten. Es
sind zudem auch die Mdoglichkeiten der Vereine und Verbande realistisch zu beurteilen und
diese friihzeitig in die Arbeiten einzubeziehen. Sportpolitische Zielsetzungen dirfen nicht dazu
fuhren, dass finanzielle und organisatorische Risiken relativiert oder auf die offentliche Hand
verlagert werden. Kiinftige Projekte dieser Art haben sich an klaren finanzpolitischen und
governancebezogenen Kriterien zu messen. Entsprechend ist das neue Projekt der Admicasa
AG, das Ende Januar 2026 in den Medien vorgestellt wurde, nach diesen Vorgaben zu beurtei-
len.

3.5.3 Feststellungen
3.5.3.a Empfehlungen

Die Staatswirtschaftliche Kommission empfiehilt:

a) das Konzept «Planungs- und Steuerungsinstrumente» zu aktualisieren und den aktuellen
Instrumentarien anzupassen sowie die Zusammenhange der einzelnen Instrumente bes-
ser auszufiihren;

b) bei der Weiterentwicklung der Planungs- und Steuerungsinstrumente weiterhin auf eine
klare Priorisierung der strategischen Ziele und auf eine differenzierte Anwendung qualita-
tiver und quantitativer Indikatoren zu achten;

c) bei komplexen IT-Grossprojekten, wie der Geodateninfrastruktur GDI-SG, Annahmen zur
Datenmigration und zu personellen Schliisselrisiken systematischer abzusichern;

d) sicherzustellen, dass Verzégerungen bei Projekten und Gesetzesvorhaben friihzeitig
kommuniziert, nachvollziehbar begriindet und in der politischen Steuerung bertcksichtigt
werden;

e) bei Projekten mit privater Beteiligung (Public-Private-Partnership) Finanzierungs-, Be-
triebs- und Risikomodelle vor politischen Grundsatzentscheiden vollstandig und verbind-
lich auszuarbeiten und offenzulegen. Vorhaben mit erheblicher finanzieller Tragweite
durfen nur weiterverfolgt werden, wenn eine unabhéngige Prifung deren langfristige
Tragfahigkeit bestétigt und diese dann transparent kommuniziert wird;

f)  im Rahmen der Erarbeitung des Sportférderungsgesetzes ein Kantonales Sportanlagen-
konzept (KASAK) zu erstellen und dieses vor Erlass mit den Nachbarkantonen abzustim-
men.

3.5.3.b Erwartungen

Die Staatswirtschaftliche Kommission erwartet von den Departementen eine aktive Informa-
tion bei Projektverzdgerungen oder bei der Nichteinhaltung von parlamentarischen Fristen.
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3.6 IT und digitaler Wandel

3.6.1 Ausgangslage

Die StwK hat in ihrem Bericht 2025 festgehalten, Themen wie IT und Digitalisierung, Umgang
mit IT-Krediten, digitalen Wandel in der Verwaltung und &hnliche IT-nahe Themen vermehrt

zu priufen und dazu eine standige Subkommission zu bilden. Dies wurde auch mit den Prasi-
dien und Geschéaftsfihrungen der Finanz- und der Rechtspflegekommission Anfang 2025 beim
gemeinsamen Austausch abgesprochen. Die Aufsichtskommissionen haben der Subkommis-
sion «IT und digitaler Wandel» den Auftrag erteilt, den Themenbereich, die Prifungsbreite und
-tiefe (z.B. ob auch einzelne Projekte gepriift werden), die Erwartungen und die Organisation
zu klaren und dartber zu berichten. Die Prifungstatigkeit soll sich an einer Strategie oder
einem Schwerpunktziel der Regierung orientieren. Um das Thema umfassend zu prufen, sind
eine Mehrjahresperspektive einzunehmen und eine mdglichst hohe Kontinuitat der Subkommis-
sionsmitglieder anzustreben. Mit dem nachstjahrigen Bericht der StwK zur Prifungstatigkeit
2026/2027 soll auch die Frage geklart werden, ob es kinftig eine gemeinsame Subkommission
mehrerer Kommissionen braucht, eine neue standige Kommission notig wird oder die Subkom-
mission «IT und digitaler Wandel» den Auftrag weiterhin selbsténdig erledigen kann.

Die von der StwK beauftragte Subkommission befasste sich im Rahmen ihrer Auslegeordnung
im November 2025 mit dem Prifauftrag zum Themenbereich «IT und digitaler Wandel». Aus-
gangspunkt bilden friihere Prifungsergebnisse der StwK zur IT-Sicherheit, zur digitalen Ver-
waltung sowie zu IT-nahen Organisationen (Abraxas Informatik AG). Ende Mérz 2026 liess sie
sich vom Vorsteher des Finanzdepartementes, von der Amtsleiterin des Dienstes fir Informatik-
planung (DIP) des FD, vom Staatssekretar und von der Leiterin Politische Planung, Controlling
und Fuhrungsunterstitzung (PPC-F) der Staatskanzlei umfassend tber die IT-Organisation und
IT-Landschaft, die strategische Steuerung und Governance sowie zum Stand der Umsetzung
der Projekte «Zielbild IT Organisation SG 2030»%, KI-Strategie und Programm «Strategische
E-Government-Basisservices (STREBAS)» informieren.

3.6.2 Wirdigung und Bewertung

3.6.2.a Auftrag und Prufkonzept der Subkommission

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung digitaler Leistungen, der steigenden Kom-
plexitat der IT-Landschaft sowie neuer technologischer Entwicklungen sowie aufgrund von
Ruckmeldungen aus Schwesterkommissionen anderer Kantone beschloss die Subkommission,
die IT-Organisation/IT-Landschaft, die IT-Strategie und IT-Sicherheit, die Umsetzung von IT-
Projekten (einschl. Kredite), den Datenschutz und die Datensicherheit sowie den Stand des
digitalen Wandels (Transformation) gesamtheitlich und tiber mehrere Jahre zu priifen. Anders
als bei punktuellen Einzelprifungen verfolgt die Subkommission damit einen strukturierten, auf
mehrere Prifzyklen angelegten Ansatz, der sowohl die formellen Grundlagen als auch deren
praktische Wirkung einbezieht. Dazu hat die Subkommission ein Faktenblatt erstellt, welches
die Ausgangslage, Prufungsschwerpunkte und Fragestellungen, die gesetzlichen Grundlagen
und den Ablauf der Prufungstatigkeit festlegt. Das Faktenblatt wurde von der StwK beraten und
gutgeheissen.

Die Prufung erfolgt im Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht Uber die Regierung und
ihre kantonalen Anstalten mit IT-Bezug (wie Abraxas Informatik AG, St.Gallisch-Appenzellische
Kraftwerke AG, Switzerland Innovation Park Ost AG oder eGovernment St.Gallen digital.). Da-
bei geht es um die Einhaltung von Grundséatzen wie Rechtmassigkeit, Zweckmassigkeit, Wirk-
samkeit, Transparenz, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit. Ziel der Prifungstéatigkeit ist es,
Schwachstellen und Mangel aufzudecken, zur Qualitatsentwicklung beizutragen und kontinuier-
liche Verbesserungen anzustossen.

38 «Zielbild IT Organisation SG 2030», abrufbar unter https://www.sg.ch/politik-verwaltung/projekt--zielbild-it-orga-

nisation-2030-.html.
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Die Prufung richtet sich auf die Steuerung und Umsetzung der digitalen Transformation und der
IT-Architektur in der kantonalen Verwaltung aus. Im Zentrum der Priftatigkeit stehen die Orga-
nisation der IT-Landschatft, die strategische Steuerung und Governance, die Koordination der
verschiedenen Strategien und Initiativen sowie die Frage, ob die bestehenden Strukturen ge-
eignet sind, die IT-Architektur sowie die digitale Transformation im Kanton St.Gallen koharent
zu steuern und ob die bestehenden Strukturen eine wirksame, wirtschaftliche und nachvollzieh-
bare Umsetzung ermdglichen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Nutzen der Digitalisierung fur
Birgerinnen und Blrger sowie der Effizienz der Verwaltung. Dabei spielen eine adressaten-
gerechte Kommunikation und eine konsolidierte Umsetzungsplanung in Form einer Roadmap
der laufenden und anstehenden Projekte eine zentrale Rolle. Die Subkommission arbeitet mit
folgenden Fragestellungen:

— Erfolgt die strategische Steuerung der IT und der digitalen Transformation ausreichend ge-
bindelt oder fihren parallele Strukturen und Initiativen zu Fragmentierung?

— Findet eine Abstimmung zwischen den verschiedenen strategischen Grundlagen statt (ins-
besondere Schwerpunktplanung der Regierung, IT-Strategie, E-Government-Strategie, Pro-
gramme wie STREBAS sowie das «Zielbild IT Organisation SG 2030»)?

— Wie werden die Transparenz und Steuerbarkeit der Gesamtheit der IT- und der Digitalisie-
rungsprojekte sichergestellt (Projektportfoliomanagement)?

— Wie hoch ist die Wirksamkeit der bestehenden Governance-Strukturen und Entscheidungs-
gremien?

— Werden rechtsstaatliche Grundsétze eingehalten? Bestehen fir die digitale Transformation
ausreichende gesetzliche Grundlagen und werden die Anforderungen an das Legalitats-
prinzip, das offentliche Interesse und die Verhaltnisméassigkeit sowie an den Datenschutz,
E-Government und das Offentlichkeitsprinzip konsequent beriicksichtigt?

— Wo ergeben sich die Zielkonflikte zwischen Digitalisierung, Effizienz, Datenschutz und Daten-
souveranitat?

— Welche Rolle nehmen neue Technologien, inshesondere kiinstliche Intelligenz, sowie deren
Einbettung in die bestehenden Steuerungsstrukturen ein?

— Wie ist der Nutzen der digitalen Transformation fur Blrgerinnen und Blrger, Unternehmen,
Gemeinden und den Kanton sichergestellt und tragen die eingesetzten Mittel zu einer wirk-
samen Verbesserung von Effizienz, Qualitéat und durchgangigen Prozessen bei?

Die StwK halt fest, dass diese Fragestellungen zentrale Risiken und Herausforderungen des
digitalen Wandels adressieren. Gleichzeitig zeigen sie, dass die Thematik nicht isoliert entlang
einzelner Projekte beurteilt werden kann, sondern eine gesamthafte Betrachtung von Steue-
rung, Organisation und Umsetzung erfordert.

Die Subkommission verfolgt deshalb einen schrittweisen Prifungsansatz. In einem ersten
Schritt erfolgt eine systematische Auslegeordnung der bestehenden Strukturen, Instrumente
und Zustandigkeiten. Darauf aufbauend werden in einem zweiten Schritt ausgewahlte Themen
anhand konkreter Beispiele vertieft analysiert. Dabei ist vorgesehen, einzelne Projekte Uber
den gesamten Projektzyklus zu prifen und die beteiligten Gremien und Entscheidungsprozesse
systematisch einzubeziehen.

Die StwK erachtet dieses Vorgehen als sachgerecht. Damit erflllt sie ihren selbst definierten
Handlungsbedarf aus dem Bericht 2025%. Dieses Vorgehen ermdglicht, nicht nur formelle
Strukturen zu beurteilen, sondern deren tatsachliche Funktionsweise und Wirksamkeit sichtbar
zu machen. Ziel ist es, auf dieser Grundlage belastbare Erkenntnisse («lessons learned») zu
gewinnen und zu prifen, ob die Regierung ihre Steuerungs- und Aufsichtsfunktion im Bereich
der IT-Organisation und des digitalen Wandels ausreichend wahrnimmt.

39 Siehe 82.25.03 «Berichterstattung 2025 der Staatswirtschaftlichen Kommission (Prifungstatigkeit 2024/2025)»
vom 24. April 2025, Abschnitt 4.1.3.g.
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3.6.2.b IT-Landschaft, strategische Steuerung und Governance

Die bisherigen Arbeiten der Subkommission erfolgten im Sinn einer ersten Auslegeordnung auf
einer sehr hohen Flugebene. Ziel ist es, darauf aufbauend in den kommenden Prifungen ver-
tiefte Analysen vorzunehmen und die Wirksamkeit der bestehenden Steuerungsmechanismen
systematisch zu beurteilen.

IT-Landschaft

Anhand der Ausgangslage kann die StwK bereits erste Feststellungen machen, die in der wei-
teren Prifungstatigkeit im Detail zu verifizieren sind. Sie stellt fest, dass der Kanton St.Gallen
Uber etablierte und mehrstufige Governance-Strukturen zur Steuerung der IT und der digitalen
Transformation verflgt. Die strategische Flihrung erfolgt insbesondere tber den IT-Strategie-
ausschuss (ISA)*, unterstitzt durch den Informatik-Planungsausschuss (IPA) sowie die Fach-
gremien IT-Architekturfachgremium (ITAF) und IT-Sicherheitsfachgremium (ITSF). Diese Gre-
mien Ubernehmen jeweils fachliche Vorarbeiten, priifen Vorhaben in ihren Themenbereichen
und berichten regelmassig an den ISA. Die operative Koordination liegt beim Dienst fur Infor-
matikplanung (DIP)*!. Die Zustéandigkeiten, Aufgaben und Steuerungsprozesse der beteiligten
Gremien sind in entsprechenden Organisations- und Governance-Dokumenten klar geregelt
und dokumentiert. Dadurch werden eine abgestimmte strategische Steuerung der IT-Land-
schaft sowie eine Priorisierung von Vorhaben entlang der Gibergeordneten strategischen Ziele
der Staatsverwaltung sichergestellt.

Weiter stellt die StwK fest, dass mit Instrumenten wie der IT-Strategie, den Architekturprinzi-
pien, den Quality-Gate-Prozessen, IT-Controlling sowie dem kantonalen IT-Projektportfolio
wesentliche Grundlagen fiir eine strukturierte Steuerung bestehen. Dadurch erhalten die stra-
tegischen Gremien eine konsolidierte Ubersicht tiber den Umsetzungsstand der relevanten
Vorhaben.

Gleichzeitig zeigt die Auslegeordnung, dass die IT-Landschaft durch eine historisch gewach-
sene Komplexitat gepragt ist und die Steuerung zunehmend anspruchsvoller wird. Insbeson-
dere bestehen Herausforderungen bei der libergreifenden Koordination von Vorhaben, bei der
Transparenz Uber laufende Initiativen, bei der starkeren gesamtheitlichen Koordination im Be-
reich Integration sowie bei der Abstimmung unterschiedlicher Governance-Strukturen, nament-
lich im Zusammenspiel mit E-Government und interkantonalen Kooperationen. Die steigenden
Anforderungen an durchgéngige digitale Leistungen, organisationsiibergreifende Prozesse so-
wie an Interoperabilitat und das «Once-Only-Prinzip»*? machen deutlich, dass punktuelle pro-
jektbezogene Integrationslésungen langfristig nicht ausreichen. Vor diesem Hintergrund wurde
eine Integrationsstrategie initiiert, die als Grundlage fur eine systematische Weiterentwicklung
der IT-Architektur dienen soll. Ziel ist es, Integrationsentscheide kiinftig starker gesamtheitlich
zu steuern und Risiken wie inkonsistente Schnittstellen, Mehrfachlésungen oder langfristige
technische Abhangigkeiten zu reduzieren.

40 per IT-Strategieausschuss (ISA) nimmt die Gesamtsteuerung der kantonalen IT wahr und legt die strategische

Stossrichtung fur den mittel- und langfristigen Einsatz der finanziellen und personellen IT-Ressourcen fest.

Der ISA ist insbesondere verantwortlich fiir die Weiterentwicklung und Umsetzung der kantonalen IT-Strategie,
fur die strategische Priorisierung bedeutender IT-Vorhaben sowie fiir die Gibergeordnete Steuerung des IT-Port-
folios.

Der DIP fungiert als zentrale Koordinations- und Steuerungsstelle fiir die kantonale IT-Governance und unter-
stutzt die strategischen Gremien in der Vorbereitung, Koordination und Umsetzung ihrer Beschlisse. Er stellt
sicher, dass strategische Vorgaben operationalisiert werden, koordiniert die entsprechenden Steuerungspro-
zesse und sorgt fur Transparenz Uber laufende IT-Vorhaben.

Das Once-Only-Prinzip besagt, dass nur eine Losung erstellt werden soll. Deshalb wird geprift, ob im Kanton
St.Gallen bereits ein Modell besteht, das man nutzen konnte.

41

42
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Im E-Government-Bereich hat sich die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden
etabliert. Zudem bestehen dazu gesetzliche Grundlagen*®. Die Zielsetzung der verstarkten
Zusammenarbeit bei Planung, Umsetzung und Finanzierung gemeinsamer Digitalisierungs-
projekte wurde erfiillt und Kanton und Gemeinden arbeiten paritatisch zusammen. Geschafts-
stelle ist eGovernment St.Gallen digital. Auf operativer Ebene agiert der E-Government-Pla-
nungsausschuss (EPA) als Fachgremium. Gleichzeitig zeigen sich in der Struktur auch Heraus-
forderungen, insbesondere in den erwéhnten unterschiedlichen Governance- und Projektstruk-
turen zwischen dem Kanton und eGovernment St.Gallen digital. sowie teilweise auch zwischen
grosseren Stadten und kleineren Gemeinden.

Innerhalb der kantonalen Verwaltung wird grundsatzlich zwischen IT-Vorhaben, Digitalisie-
rungsprojekten sowie spezifischen Kl-Initiativen unterschieden. Diese Ebenen verfolgen unter-
schiedliche Zielsetzungen, stehen jedoch in engem Zusammenhang. Fir die strukturierte Ein-
ordnung von Vorhaben besteht eine Projektkategorisierung zwischen kantonalen Projekten und
E-Government-Vorhaben, die eine klare Zuordnung innerhalb der bestehenden Governance-
Strukturen ermdglicht. Bezliglich der Gesamtibersicht tGber Digitalisierungsprojekte wurde ein
kantonales IT-Projektportfoliomanagement aufgebaut, das eine erste konsolidierte Ubersicht
Uber laufende und geplante Vorhaben ermdglicht. Zur weiteren Professionalisierung des Port-
foliomanagements und zur Starkung der strategischen Gesamtplanung wird derzeit eine Rolle
fur das IT-Portfoliomanagement aufgebaut.

Die StwK halt fest, dass Themen wie Integrationsarchitektur, Standardisierung, Abbau techni-
scher Schulden** sowie der Umgang mit begrenzten personellen Ressourcen sowie die Aus-
schopfung des Potenzials der Digitalisierung weiter an Bedeutung gewinnen werden. Gleich-
zeitig erfordert die zunehmende Zahl an IT-, Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben eine
verstarkte Priorisierung und Koordination. Insgesamt bestehen somit wesentliche Grundlagen
und Strukturen fur Architektursteuerung und Koordination der Digitalisierung, die derzeit gezielt
weiterentwickelt werden, um die zunehmenden Anforderungen an Interoperabilitat, organisati-
onstubergreifende Prozesse und eine koordinierte Digitalisierung noch starker zu untersttitzen.
Entsprechend ist es wichtig, dass sich die Subkommission bei ihrer Priifungstatigkeit bewusst
auf Themenbereiche fokussiert und Schwerpunkte definiert.

Viele der genannten Herausforderungen werden im Rahmen des Vorhabens «Zielbild IT Orga-
nisation SG 2030» adressiert, das gemeinsam mit den Gemeinden erarbeitet wird. Ziel ist es,
Rollen, Verantwortlichkeiten und Steuerungsmechanismen besser aufeinander abzustimmen
und die IT-Organisation so weiterzuentwickeln, dass die steigende Komplexitat effizient bewal-
tigt werden kann.

3.6.2.c Ausblick Prifungstatigkeit 2026/2027
Die StwK halt fest, dass die bisherigen Arbeiten eine erste Auslegeordnung darstellen und die
vertiefte Priifung noch aussteht.

In einem nachsten Schritt wird die Subkommission die identifizierten Fragestellungen anhand
konkreter Beispiele weiter untersuchen. Im Zentrum stehen dabei inshesondere die Analyse
eines ausgewahlten IT-Projekts (IT Steuern SG+) Uber den gesamten Projektzyklus, Fragen
des Datenschutzes und der Datensouveranitat im Kontext der Digitalisierung, die Rolle der
Koordinationsstelle fur KI und digitale Transformation sowie die Weiterentwicklung und Um-
setzung des «Zielbilds IT Organisation SG 2030».

43 Gesetz Uiber E-Government (sGS 142.3; E-GovG).

44 Technische Schulden entstehen, wenn kurzfristige IT-Entscheide auf Kosten von Qualitat getroffen werden, mit
der Folge, dass sich ber die Zeit Risiken, Kosten und Abhéngigkeiten aufbauen, die die Handlungsfahigkeit
zunehmend einschréanken.
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Ziel der weiteren Prifung ist es, die Wirksamkeit der bestehenden Steuerungsstrukturen zu be-
urteilen, konkrete Erkenntnisse aus der Praxis abzuleiten und zu prifen, ob die Regierung ihre
Aufsichtsfunktion im Bereich des digitalen Wandels ausreichend wahrnimmit.

3.6.3 Feststellungen
Die StwK hat die Prifungstatigkeit noch nicht abgeschlossen. Entsprechend werden noch keine
Auftrdge, Empfehlungen und Erwartungen erteilt.

3.7 Geschaftsbericht der Regierung und Ergebnis des Regierungs-

controllings
3.7.1 Ausgangslage
Nach Art. 5a des Staatsverwaltungsgesetzes unterbreitet die Regierung dem Kantonsrat jahr-
lich einen Geschaftsbericht (32.26.01)*° und informiert tiber den Stand der Bearbeitung der gut-
geheissenen parlamentarischen Vorstosse (nachfolgend Liste A; 32.26.01A) sowie den Stand
der Erfillung der Auftrdge des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten (nachfolgend Liste B;
32.26.01B).

Der Geschéftsbericht enthalt Ausfihrungen zu bedeutenden politischen Themen, zur Staats-
tatigkeit sowie zu deren Planung und Steuerung und bildet die Grundlage fir die Prifung der
Ergebnisse des Regierungscontrollings. Dieses umfasst nach Art. 16f StVG die Uberpriifung
der Erreichung der in der Schwerpunktplanung festgelegten Ziele (Umsetzungscontrolling),

die Umsetzung von Projekten im Auftrag der Regierung (Projektportfolio) sowie die Umsetzung
von Gesetzesvorhaben.

Die Prifung der Ergebnisse des Regierungscontrollings ist nach Art. 15 Abs. 1 Bst. b GeschkKR
Aufgabe der StwK. Zu diesem Zweck setzt sie eine standige Subkommission ein, die nebst der
Priifung des Geschaftsberichts auch ausgewahlte Projekte und Gesetzesvorhaben sowie den
Stand der Umsetzung der Strategien der Schwerpunktplanung tberprift und Nachkontrollen zu
ausgesprochenen Empfehlungen durchfihrt.

Die Subkommission «Planung der Staatstatigkeit» priifte die Berichte zu den Listen A und B im
Marz 2026 und berichtete der StwK im April 2026 Uber ihre Erkenntnisse. Sie konzentriert sich
dabei priméar auf die formelle Priifung und schreibt parlamentarische Vorstosse bzw. Auftrage
erst ab, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen (Art. 118 Abs. 2 und 3 sowie Art. 95 Abs. 2
GeschKR) erfillt sind. Bei Antrégen auf Fristverlangerung oder Abschreibung nimmt sie ergéan-
zend eine materielle Prifung vor. Dabei holt sie zusatzliche Auskiinfte bei den zustandigen
Departementen ein und entscheidet dann tiber den Antrag der Regierung auf Abschreibung
oder Fristverlangerung. Anschliessend unterbreitet sie die Antrage zu den Listen A und B (aus-
serhalb des vorliegenden Berichts) dem Kantonsrat.*®

Anfang April 2026 prifte die Subkommission den Geschaftsbericht der Regierung Uber das
Jahr 2025 und berichtete der StwK im April 2026 lber ihre Erkenntnisse. Die Prifung umfasste
die allgemeine Beurteilung sowie die Analyse der Berichte der Departemente und der Staats-
kanzlei, der Aussenbeziehungen sowie des Regierungscontrollings. In einer Einfiihrung zu Be-
ginn der Beratung des Geschéftsberichts in der StwK erlduterte der Staatssekretér (als Ersatz
fur den Regierungsprasidenten) die formellen Neuerungen, wiirdigte das vergangene Jahr im
Namen der Regierung und machte eine politische Gesamtbewertung.

45 Geschaftsbericht der Regierung tber das Jahr 2025.

46 siehe dazu Antrage der Staatswirtschaftlichen Kommission vom 30. April 2026 zu 32.26.01A und 32.26.01B.
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3.7.2 Wiurdigung und Bewertung

3.7.2.a Geschaftsbericht der Regierung

Die StwK stellt fest, dass der Geschéftsbericht der Regierung tber das Jahr 2025 auf der Platt-
form www.berichte.sg.ch insgesamt tibersichtlich aufgebaut, sprachlich gut zuganglich und in
seiner thematischen Aufbereitung mehrheitlich nachvollziehbar ist. Positiv zu wirdigen ist, dass
die Berichte ihre Schwerpunkte in der Regel mit den Schwerpunktzielen der Regierung sowie
teilweise mit dem Controlling verknipfen. Damit wird eine grundsatzliche strategische Einord-
nung ermdglicht. Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass ihre Erwartungen und Hinweise aufge-
nommen und umgesetzt wurden.

Jedes Mitglied der Subkommission prifte zwei Departemente im Detail und informierte ausfihr-
lich dartiber. Die Berichte der Departemente und die damit verbundenen Themen wurden ent-
sprechend intensiv vorberaten. Die StwK halt fest, dass der Adressat priméar der Kantonsrat ist
(Art. 5a StVG). Gleichzeitig zeigt die Priifung, dass sich die Berichterstattung in mehreren De-
partementen stark auf ausgewahlte Schwerpunktthemen konzentriert. Dies erhdéht zwar die
Lesbarkeit, fihrt aber dazu, dass wesentliche Aufgabenbereiche, laufende Geschafte, Zielkon-
flikte und Umsetzungsprobleme teilweise nur am Rand oder gar nicht sichtbar werden. Dadurch
wirkt die Darstellung oft eher positiv und beschonigend. Aus Sicht der StwK stellt sich damit

die Frage, ob die Geschaftsberichte ihrer Funktion als Instrument der parlamentarischen Ober-
aufsicht in allen Teilen gentigen. Sie erachtet es deshalb als angezeigt, die Berichte noch star-
ker auf ihren Nutzen fir die parlamentarische Oberaufsicht auszurichten. Dazu gehdren eine
klarere Offenlegung der Prioritédtensetzung, eine differenziertere Darstellung des Umsetzungs-
stands wichtiger Vorhaben, eine sichtbarere Benennung bestehender Herausforderungen
sowie eine prazisere Einordnung der finanziellen und strukturellen Auswirkungen wesentlicher
Entwicklungen.

Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass die Regierung die Staatskanzlei eingeladen hat, den nachs-
ten Geschaftsbericht dergestalt neu zu konzipieren, dass der personelle Ressourcenaufwand
deutlich reduziert werden kann. Das Staatsverwaltungsgesetz schreibt vor, dass der Geschéafts-
bericht «bedeutende politische Themen» enthalten muss. Entsprechend braucht es Muss-The-
men, diese sollten von den Departementen aufgegriffen werden, und bei den Spezialthemen
kénnen die Departemente eigene Schwerpunkte setzen und sich prasentieren. Die StwK wird
sich Uber die Neukonzeption rechtzeitig durch die Staatskanzlei informieren lassen. In diesem
Zusammenhang begrisst sie den Beschluss der Regierung, dass die Departemente und die
Staatskanzlei eingeladen wurden, die von ihnen erarbeiteten weiteren Berichte auf gesetzliche
Notwendigkeit und Angemessenheit hin zu Uberprifen und soweit sinnvoll den personellen
Ressourcenaufwand fiir die Erstellung dieser Berichte zu reduzieren oder auf die Erstellung

zu verzichten. Auch zur Umsetzung dieses Beschlusses wird sie sich informieren lassen.

Analyse der Abschnitte der Departemente und der Staatskanzlei

Die Berichte der Staatskanzlei (SK), des Volkswirtschaftsdepartementes (VD), des Bildungs-
departementes (BLD), des Finanzdepartementes (FD) sowie des Bau- und Umweltdepartemen-
tes (BUD) werden insgesamt positiv beurteilt. Die Staatskanzlei berichtet tGber die Pflege der
Aussenbeziehungen, die Zusammenarbeit mit den Ostschweizer Kantonen sowie die Interes-
senvertretung auf Bundesebene und zeigt damit die Bedeutung der Netzwerkpflege fur die Po-
sitionierung des Kantons als Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensraum auf. Ein weiteres Thema
ist die Krisenkommunikation und Kommunikation zur Europapolitik. Letzteres ist wohl deshalb
so prominent, da die Staatskanzlei die Federfihrung innehatte. Dieses Thema wurde aber eher
zu den Aussenbeziehungen gehéren.

Das VD greift mit Themen wie Biodiversitat, Start-up-Férderung, Wald im Klimawandel, PFAS
sowie der Entwicklung des Arbeitsmarkts politisch relevante Fragestellungen auf und vermittelt
insgesamt einen guten Uberblick tiber aktuelle Herausforderungen. Fragen ergeben sich in Zu-
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sammenhang mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt (die Zahl der Stellensuchenden steigt
um 11,9 Prozent gegeniiber dem Vorjahr). Die StwK hétte einen Kommentar dazu erwartet, wie
das VD mit dieser Entwicklung umgeht, wie Industrie und einheimische Arbeitsplatze gestarkt
werden sollen und ob dazu das Gesprach mit der Industrie und den Verb&nden gesucht wird.

Beim BLD werden wichtige Reform- und Entwicklungsvorhaben wie die Totalrevision des Volks-
schulgesetzes, die IT-Bildungsoffensive, die Sonderpadagogik und die Bildungsinfrastruktur
aufgegriffen. Insgesamt zeigt sich das Jahr 2025 als Reform- und Investitionsjahr. Die Weichen
fur die kommenden Jahre werden gestellt. Die zentrale Herausforderung besteht darin, die
Schulqualitat und -finanzierung sicherzustellen.

Das FD stellt mit der kantonalen HR-Strategie, der Neugestaltung der Finanzorganisation, dem
Entlastungspaket 2026 sowie strategischen IT-Projekten zentrale Reformvorhaben ins Zentrum,
wobei inshesondere die Breite und die finanzpolitische Relevanz der bearbeiteten Themen her-
vorzuheben sind. Insgesamt zeigt der Bericht ein Finanzdepartement, das 2025 an mehreren
wichtigen Reformvorhaben gleichzeitig arbeitet. Der Bericht wirkt dabei insgesamt sehr glatt.
Schwierigkeiten, Zielkonflikte und politische Abwagungen werden kaum sichtbar. Eine offenere
Darstellung der Herausforderungen wiirde die Glaubwiirdigkeit und die politische Aussagekraft
des Berichts starken.

Das BUD behandelt mit den erneuerbaren Energien, der Mountainbike-Strategie, dem HSG-
Campus Platztor, dem Landschaftskonzept sowie Umweltchemikalien und PFAS wichtige
Themen der Energie-, Infrastruktur- und Raumentwicklung. Der Bericht zeigt gegentiber dem
Vorjahr eine Verbesserung und wirkt insgesamt gehaltvoll, politisch relevant und ausgewogen.
Kritisch bleibt, dass die Grafiken weiterhin sehr lose und ohne erkennbaren Zusammenhang
sowie unkommentiert im Bericht stehen.

Die Berichte des Sicherheits- und Justizdepartementes (SJD) sowie des Gesundheitsdeparte-
mentes (GD) werden als befriedigend beurteilt. Dieses Jahr wurden die Themen im SJD be-
wusster gewahlt und der Bericht ist inhaltlich gehaltvoller. Der Bericht des SJD weist somit eine
erkennbare strategische Linie mit Fokus auf Sicherheit und Krisenfestigkeit auf, bleibt in der
Darstellung aber teilweise oberflachlich. Zentrale Themen wie Migration, Kriminalitat, operative
Engpéasse und der Stand wichtiger Vorhaben werden nur knapp behandelt. Angaben zum
Umsetzungsstand, zu pendenten Projekten und zu konkreten Ergebnissen fehlen teilweise,
was die Aussagekraft des Berichts einschrankt. Fir eine hohere Aussagekraft waren eine brei-
tere Abdeckung der Aufgabenbereiche sowie eine transparentere Darstellung offener Projekte,
konkreter Ergebnisse und bestehender Herausforderungen wiinschenswert.

Der Bericht des GD ist zwar Ubersichtlich aufgebaut und mit den Schwerpunktzielen sowie
dem Controlling gut verknipft, bleibt inhaltlich jedoch sehr selektiv. Wichtige Aufgabenbereiche,
Amter und offene Geschafte werden nur am Rand oder gar nicht sichtbar. Themen wie die
Uberkantonale Spitalplanung, die Entwicklung des Standorts Altstatten, die Revision des Ge-
sundheitsgesetzes, der Hitzeaktionsplan und die Tierseuchen werden zwar erwéhnt, doch
bleibt der Erkenntnisgewinn fir die parlamentarische Oberaufsicht insgesamt begrenzt. Beim
Spital Altstatten hatte die StwK Ausfihrungen auf Fragen zur Personalsituation, zur Nutzung
regionaler Infrastrukturen und zu den Auswirkungen auf das Versorgungsumfeld erwartet. Ge-
rade im Gesundheitsbereich mit seinen zahlreichen und gewichtigen Themen wéare eine brei-
tere und vertieftere Darstellung der Aufgaben, offenen Geschéfte und Handlungsfelder wiin-
schenswert.

Im Bereich der Aussenbeziehungen lagen die Schwerpunkte bei der sogenannten «kleinen
Aussenpolitik des Kantons», bei der verstarkten Zusammenarbeit in der Ostschweiz sowie bei
der Interessenvertretung auf Bundesebene. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit den Ost-
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schweizer Kantonen, namentlich im Rahmen der Ostschweizer Regierungskonferenz, weiter
ausgebaut. Auf Bundesebene brachte sich der Kanton tber die Konferenz der Kantonsregie-
rungen und Uber die Kontakte zu den St.Galler Mitgliedern der Bundesversammlung aktiv in

die Interessenvertretung ein. Hinzu kamen grenziberschreitende Aktivitaten im Bodenseeraum
sowie im Rahmen der Arge Alp. Insgesamt zeigt der Bericht, dass die Regierung einen Schwer-
punkt auf Netzwerkpflege, Standortférderung und interkantonale sowie internationale Zusam-
menarbeit legt.

3.7.2.b Stand der Erfullung parlamentarischer Auftrage («Listen A und B»)
Allgemeine Bewertung

Die Prufung der Bearbeitung und somit der Umsetzung der parlamentarischen Vorstosse und
Auftrage ist eine Aufgabe der StwK. Die Berichte zu den Listen A und B halten nicht nur der Re-
gierung, sondern auch dem Parlament in gewisser Weise den Spiegel Uber ihre Tatigkeit vor.
Sie stellt fest, dass die Beschrankung der Bearbeitungsfrist auf drei Jahre nicht immer eingehal-
ten werden konnte und die Empfehlungen aus dem Bericht 2025 der StwK nicht umgesetzt wur-
den. In diesem Zusammenhang prifte die StwK auch die Erfullung weiterer Fristen gemass Ge-
schKR durch die Regierung. Dabei stellt sie fest, dass auch die Fristen zur Beantwortung von
parlamentarischen Vorstossen (Motionen, Postulate, Interpellationen) nicht durchgangig einge-
halten werden, z.B. 51.22.42: hier ist eine Antwort der Regierung noch ausstehend. Art. 114
und Art. 120 GeschKR besagen, dass die Regierung zu den eingereichten Vorstdssen in der
Regel auf die nachste Session hin Stellung nimmt. Per 30. April 2026 sind 48 Vorstdsse noch
unbeantwortet. Die StwK erwartet, dass die Regierung die gemass GeschKR definierten Fristen
einhalt und die Vorgaben des Kantonsrates entsprechend erfullt.

Zudem stellt die StwK fest, dass wieder vermehrt Vorstésse und Antrage zusammengefasst
und in grossen Vorlagen oder Totalrevisionen zugeleitet werden sollen (z.B. 42.23.21 oder
42.24.12). Das fuhrt in vielen Fallen zu grossen Verzdgerungen. Wenn die Themen keinen
oder nur einen sehr geringen materiellen Zusammenhang haben, sollen eigene Gesetzes-
nachtrage ausgearbeitet und dem Kantonsrat fristgerecht zugeleitet werden. Wenn sich je-
doch eine Zusammenlegung der Inhalte anbietet, sollte die Dreijahresfrist nicht neu beginnen,
sondern die Berechnung sollte sich am ersten der gutgeheissenen Vorstdsse orientieren und
bei Bedarf sollten Fristverlangerungen beantragt werden. Die entsprechende Empfehlung der
StwK wurde nach wie vor nicht umgesetzt.

Es wird noch einmal klar festgehalten, dass Beschliisse des Kantonsrates durch die Regierung
umzusetzen sind, da sie verbindlichen Charakter haben, auch wenn es sich um eine Ordnungs-
frist handelt. Nach einem Beschluss des Kantonsrates gibt es keinen Ermessensspielraum sei-
tens des zustandigen Departementes, auf wann die Zuleitung erfolgen kann. Werden Fristen
durch den Kantonsrat verklrzt, so sind diese beschlossenen Fristen einzuhalten und die depar-
tementsinternen Priorisierungen entsprechend anzupassen. Nachvollziehbare Griinde fir eine
Nichteinhaltung der Frist konnen fiir die StwK beispielsweise Anderungen in den Bundesvorga-
ben, interkantonale Abklarungen oder ausserordentliche Situationen (exogene Faktoren) sein.
Die StwK betont in diesem Zusammenhang nochmals, dass es der Kantonsrat ist, der Giber Vor-
stosse und Auftrage beschliesst und dementsprechend auch der Kantonsrat als Ganzes mit
einer Botschaft, einem Bericht oder einer Information zu bedienen ist. Die blosse Information
einer standigen Kommission ist zumindest atypisch, eine Aussprache lediglich mit den Motio-
narinnen und Motion&ren, um einen Vorstoss oder Auftrag abschreiben zu kénnen, gar system-
widrig.#” In der Begriindung zur Motion 42.21.11 schreibt das BUD, dass in Absprache mit den
Motionaren eine Absichtserklarung sowie eine verbindliche Richtlinie erarbeitet und dement-
sprechend der Motionsauftrag umgesetzt worden sei. Nach Riicksprache mit den Motionéren
sind diese mit der Abschreibung aber nicht einverstanden, auch wurde die Absichtserklarung

47 Siehe dazu 81.23.01 «Tatigkeit des Parlamentes 2018 bis 2022», Abschnitt 1.4.5.
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nicht unterzeichnet und zudem der Kantonsrat Giber die Richtlinie nicht informiert. Entsprechend
erwartet die StwK, dass das BUD dem Kantonsrat die Losungsfindung prasentiert, zumal es der
Kantonsrat war, der die Motion einst gutgeheissen hatte (siehe Antrag).

Analyse der Liste A

Die StwK stellt fest, dass die Entwicklung der Zahl der hangigen gutgeheissenen Motionen und
Postulate riicklaufig ist. Leider hat die Zahl der seit tiber drei Jahren hangigen Vorstdsse zuge-
nommen, momentan sind mehr als ein Drittel der 37 gutgeheissenen Motionen und Postulate
seit mehr als drei Jahren hangig.

Die StwK nimmt zur Kenntnis, dass im Jahr 2025 elf parlamentarische Vorstésse vom Kantons-
rat neu gutgeheissen wurden. Gemass Antrag der Regierung sollen acht gutgeheissene parla-
mentarische Vorstdsse abgeschrieben werden, und fiir deren acht wird eine Fristverlangerung
beantragt. Die StwK unterstitzt mehrheitlich die Antrdge der Regierung auf Abschreibung oder
Fristverlangerung und stellt vereinzelt Antrage auf Ablehnung der Fristverlangerung oder zu-
satzliche Abschreibungen?.

Analyse der Liste B

Die StwK stellt fest, dass die Gesamtzahl der hangigen Auftrage weiterhin hoch ist und die
Stabilisierung der Vorjahre sich nicht fortgesetzt hat. Mit 74 hangigen Auftragen wurde im Jahr
2025 sogar ein Hochststand der letzten funf Jahre verzeichnet. Auch die fristgerechte Erledi-
gung der Auftrdge hat abgenommen. Insgesamt hat die Anzahl der seit mehr als drei Jahren
hangigen Auftrage zugenommen; mehr als ein Drittel aller Auftrége ist seit mehr als drei Jahren
hangig. In diesem Zusammenhang stellt die StwK fest, dass eine langere Bearbeitungsfrist
haufig auf den Wortlaut des Auftrags zuriickzufiihren ist. Bei anderen Auftrdgen wiederum wird
eine «zeitnahe» Erfillung gefordert. Kiinftig soll deshalb entweder eine allgemeine Frist oder
ein konkreter Zeitpunkt im Auftrag definiert werden.

Die StwK weist zudem darauf hin, dass die Beschliisse des Kantonsrates vom letzten Jahr
betreffend Ablehnung der Abschreibung des Auftrags aus 40.21.02 und somit der neuen Frist
nicht umgesetzt worden sind. Die Regierung beantragt erneut eine Abschreibung in ihrem Be-
richt, obwohl weder ein Geschaft zugeleitet wurde noch sich die Situation verandert hat. Es
wird noch einmal klar festgehalten, dass Beschlisse des Kantonsrates umzusetzen sind. Nach
einem Beschluss des Kantonsrates gibt es somit keinen Ermessensspielraum seitens des zu-
standigen Departementes, ohne Zuleitung eines Geschéfts wieder eine Abschreibung zu bean-
tragen. Entsprechend ist das Finanzdepartement zu riigen und erneut und explizit darauf hinzu-
weisen, den Auftrag bis Mai 2027 umzusetzen (siehe Antrag).

Gemass Antrag der Regierung sollen 21 Auftrage abgeschrieben werden, fur 16 Auftrage wird
eine Fristverlangerung beantragt. Die StwK unterstiitzt mehrheitlich die Antrage der Regierung
auf Abschreibung oder Fristverlangerung und stellt Antrage auf Ablehnung der Fristverléange-
rung oder zusatzliche Abschreibung*.

Handlungsmdglichkeiten bei Nichteinhaltung von Fristen

Aufgrund der Tatsache, dass vermehrt Fristen durch die Regierung nicht eingehalten werden,
hat die StwK die Parlamentsdienste beauftragt, ihre rechtlichen und parlamentarischen Hand-
lungsmoglichkeiten bei Nichteinhaltung von Fristen zur Umsetzung gutgeheissener Motionen
und Postulate zu eruieren. Sie stellt fest, dass im Kanton St.Gallen mit der dreijahrigen Frist
eine klare gesetzliche Vorgabe besteht und die Nachverfolgung primér Gber die jahrliche Be-
richterstattung (Liste A+B) sowie im Rahmen der Oberaufsicht erfolgt.

48 siehe 32.26.01A Antrage der Staatswirtschaftlichen Kommission vom 30. April 2026.
49 siehe 32.26.01B Antrage der Staatswirtschaftlichen Kommission vom 30. April 2026.
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Gleichzeitig zeigt die Prifung, dass bei Nichteinhaltung dieser Fristen keine unmittelbaren
rechtlichen Konsequenzen vorgesehen sind. Die bestehenden Instrumente beschranken sich
im Wesentlichen auf Berichterstattung, Antrage auf Fristverlangerung oder Abschreibung sowie
auf politische Einflussnahme im Rahmen der Oberaufsicht. Die StwK halt fest, dass damit zwar
Transparenz geschaffen wird, die Verbindlichkeit der Fristen jedoch begrenzt bleibt.

Der Vergleich mit anderen Kantonen und dem Bund zeigt, dass teilweise weitergehende Me-
chanismen bestehen, insbesondere eine engermaschige Berichterstattung, die Begrenzung von
Fristverlangerungen oder die Uberweisung von Geschaften an parlamentarische Kommissionen
zur Weiterbearbeitung. Diese Instrumente zielen darauf ab, die Umsetzung parlamentarischer
Auftrage verbindlicher auszugestalten und die politische Steuerungswirkung zu erhéhen.

Die StwK kommt zum Schluss, dass das bestehende System im Kanton St.Gallen zwar funktio-
nal ist, jedoch Schwachen hinsichtlich Verbindlichkeit und Durchsetzungskraft aufweist. Gleich-
zeitig zeigt der kantonale Vergleich, dass zusatzliche Instrumente zur Erhéhung von Transpa-
renz und Verbindlichkeit grundsatzlich denkbar waren (z.B. parlamentarische Initiative). Sie ver-
zichtet vorerst darauf, konkrete Auftrage oder Empfehlungen zu machen, die darauf abzielen,
die bestehenden Instrumente weiterzuentwickeln oder neue einzufithren. Sie erwartet jedoch
von der Regierung, dass sie die gemass GeschKR definierten Fristen einhalt und die Vorgaben
des Kantonsrates entsprechend erfllt.

3.7.2.c Regierungscontrolling

Umsetzungscontrolling®

Mit der Erstellung der Schwerpunktplanung 2021-2031 (28.21.01) wurde zum ersten Mal eine
konkrete Umsetzungsplanung einschliesslich eines Umsetzungscontrollings erarbeitet. Zwei
Jahre nach der Verabschiedung der Schwerpunktplanung erstattet die Regierung Bericht tGiber
die Umsetzung der Schwerpunktplanung 2021-2031. Nach Abschluss der Periode wurde nun
ein Abschlussbericht zur Schwerpunktplanung erstellt. Der Bericht>! enthéalt eine abschlies-
sende Ubersicht zur Umsetzung der Strategien. Die StwK stellt fest, dass bei 28 Strategien die
zentralen Zielsetzungen erreicht sowie bei neun Strategien gewisse Ziele nicht erreicht wurden
oder sie sich verzdgern. Lediglich bei einer Strategie konnten die wesentlichen Ziele nicht er-
reicht und zentrale Massnahmen nicht umgesetzt werden. Letztere betrifft die Reform der kan-
tonalen Schulstrukturen und -standorte, da der Kantonsrat auf den Bericht zur Immobilienbe-
darfsplanung fiir die Sekundarstufe Il nicht eingetreten ist und den VII. Nachtrag zum Einfiih-
rungsgesetz zur Bundesgesetzgebung lber die Berufsbildung (EG-BB) zurlickgewiesen hat.
Im Rahmen der neuen Schwerpunktplanung wird die Erarbeitung einer zukunftsfahigen Berufs-
bildungsstrategie (Massnahme 4.2) weitergefihrt.

Der Kantonsrat hat die Schwerpunktplanung 2025-2035 (28.25.01) anlasslich der Winterses-
sion 2025 zur Kenntnis genommen. Das Umsetzungscontrolling zeigt fir jede Massnahme der
Schwerpunktplanung 2025-2035 den Stand der Umsetzung und eine Bewertung anhand einer
Ampel. Der Umsetzungsstand der finf Schwerpunktziele wird ebenfalls mit einer Ampel bewer-
tet. Die Ergebnisse des Umsetzungscontrollings lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die
Umsetzung von 21 Strategien verlauft planmassig (Ampel auf Grin; einzelne Massnahmen
kénnen Abweichungen aufweisen). Bei der Umsetzung einer Strategie sind zuséatzliche An-
strengungen noétig, um die Ziele zu erreichen (Ampel auf Gelb).

Die StwK erachtet das Umsetzungscontrolling als ein sehr gutes Instrument, weil die Beurtei-
lung einzelner Strategien und Aufgaben viel konkreter als im Geschéaftsbericht aufgefihrt ist.

50
51

Siehe Umsetzungscontrolling.
Siehe Abschlussbericht zur Umsetzung der Schwerpunktplanung 2021-2031.
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Die StwK legt den Fokus der Aufsicht jeweils auf jene Schwerpunktziele und Strategien, bei de-
nen es im Vergleich zum Vorjahr eine Veréanderung gab, zusatzliche Anstrengungen nétig sind
(rot oder gelb) und die Tendenzkurve sich verschlechtert hat (Pfeil nach unten). Da die Schwer-
punktplanung 20252035 erst kirzlich erlassen wurde, ergibt sich noch kein Prifbedarf.

Projektportfolio und Gesetzesvorhaben®>?

Nach Art. 16f StVG umfasst die Berichterstattung tiber das Regierungscontrolling auch die
Uberpriifung der Umsetzung von Gesetzesvorhaben sowie von Projekten im Auftrag der Re-
gierung. Im Jahr 2025 waren 67 von der Regierung in Auftrag gegebene Projekte in Arbeit;
38 Projekte mit Projektauftrag und 29 Projekte aus dem Hochbautenprogramm; vier Projekte
konnten fristgerecht und drei verzogert abgeschlossen werden. 31 Projekte sind Ende 2025
in Verzug (Details siehe Abb. 2).

Ubersicht Stand der Projekte

Federfuhrung Im Jahr 2025 abgeschlossen?  Im Jahr 2025 neu Ende 2025 in Arbeit Mitwirkung in
gestartet? Projekten
anderer Dept.*
fristgerecht verzogert total in Verzug

Staatskanzlei (SK) - - - 1 1 11

Volkswirtschaftsdepartement (VD) 1 - 1 2 - 14

Departement des Innern (DI) 1 - 4 8 2 15

Bildungsdepartement (BLD) 1 - - 6 - 18

Finanzdepartement (FD) 1 - 2 5! 2 14

Bau- und Umweltdepartement (BUD) - 2 & 8\ 6 14

BUD - Hochbauprojekte - - 5 29 17 -

Sicherheits- und Justizdepartement (SJD) - 1 55| 5 1 10

Gesundheitsdepartement (GD) - - 1 3 2 12

Total 4 3 21 67 31 108

6 in das Hochbauprojekt «<H215, Davidstrasse 31, 33, 35, St.Gallen, Gesamterneuerung» tberflhrt.

kte mit Projektauftrag.

Abb. 2: Ubersicht Stand der Projekte

Die StwK stellt fest, dass das Projektportfolio einen guten Uberblick iiber die Dauer der Pro-
jekte, einschliesslich Hochbauten, sowie iber die federfiihrenden und mitwirkenden Departe-
mente gibt. Die systematische Darstellung hilft, sich einen schnellen und guten Uberblick zu
verschaffen, und ermdglicht eine nachvollziehbare Prifung. Die Ampeldarstellung dient als Ein-
schatzung, ob die Projektziele voraussichtlich erreicht werden kénnen und welche Qualitat er-
wartet wird. Die Farben Griin, Gelb und Rot stehen dabei fiir eine gute, verbesserungswiirdige
oder ungeniigende Zielerreichung. Bei Bauprojekten dient die Darstellung insbesondere dazu
zu beurteilen, ob ein Projekt wie geplant umgesetzt werden kann oder ob zusatzliche Massnah-
men oder Anpassungen erforderlich sind. Verzdégerungen oder zusatzlicher Planungsbedarf
werden im Projektportfolio entsprechend ausgewiesen.

In den Kommentaren hélt die Regierung fest, dass es in einigen Projekten zu Verzégerungen
aufgrund externer Faktoren sowie Abhangigkeiten von anderen Projekten, Rahmenbedingun-
gen bzw. Entscheiden auf Bundesebene, Planungsveranderungen im politischen Umfeld oder
vom Kantonsrat geénderte bzw. neu erlassene Vorgaben sowie besondere Umstande gekom-
men ist. Ohne die Projekte im Detail zu prifen, erachtet die StwK die Begriindungen als plausi-
bel.

Die StwK begrusst die intensive Auseinandersetzung der Regierung mit dem Regierungs-
controlling. Sie stellt fest, dass ihre Empfehlung grundsétzlich erflllt wurde. Nach wie vor wird

52 siehe Projekte und Gesetzesvorhaben.
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in einigen Begrindungen fur die Verzégerungen erwéahnt, dass personelle Ressourcen fehlten

oder beschrankt vorhanden seien. Dies kann aber durchaus eine berechtigte Begriindung sein.

Die von der StwK beauftragte Subkommission wird die Verzégerungen bei diversen Hochbau-
projekten im Prifungsjahr 2026/2027 detailliert anschauen.

Zum Stand der Gesetzesvorhaben stellt die StwK fest, dass im Jahr 2025 die Bearbeitung von
15 Gesetzesvorhaben abgeschlossen werden konnte, elf Erlasse traten in Vollzug (Details
siehe Abb. 3). Die Begrindungen der offenen Planung bzw. der Verzégerungen sind nachvoll-
ziehbar, es wurden keine Verstandnisfragen an die Departemente gestellt. Die StwK begriisst
den Hinweis auf die Begriindungen bei offenen Terminplanen oder Verzégerungen. Sie nimmt
entsprechend erfreut zur Kenntnis, dass ihre Empfehlung umgesetzt wurde.

Ubersicht tiber den Stand der Gesetzesvorhaben

Federfiihrung Bearbeitung im Rechtsgliltigkeit Vollzug Rechtsgiiltigkeit Vollzug Rechtsgliltig, Im Marz 2026

Jahr 2025 im Jahr 2025 im Jahr 2025 im Jan./Feb. im Jan./Feb. noch nicht in Bearbeitung
abgeschlossen 2026 2026 in Vollzug
SK 1 1 - - 1 = 3
VD . - 1 1 - - - 8
DI . & 1 2 1 1 - 7
BLD - - - = = - 8
FD 1 1 2 1 1 = 3
BUD . 2 1 1 - 2 = 5
SJD . 4 X 4 - 1 = 11
GD 1 - 1 1 1 - 5
Total . 15 7 1 3 7 0 50

1 Gesstzesvorhaban mit Tellvolizligen warden In disser Spelts als «in Viollzug» gaziihkt, wenn sls volistindlg In Vollzug getretan sind.
 M—-IX Nachtrag zum ! wurden In elnem b haben bearbelt

Abb. 3: Ubersicht iiber den Stand der Gesetzesvorhaben.

Kritisch beurteilt die StwK, dass nach wie vor viele Terminplane «offen» sind und es neu sogar
Blocker Uber diverse Geschifte gibt (siehe SJD). In diesem Zusammenhang weist sie darauf
hin, dass die Liste der Gesetzesvorhaben auch dazu dient, die Vernehmlassungen in den Par-
teien zu planen. Entsprechend sind «offene» Termine oder Blocker nicht férderlich. Wenn das
Departement bereits weiss, dass ein Projektauftrag der Regierung Ende 2026 zugeleitet wer-
den soll, kann auch eine Terminplanung erstellt werden. Die StwK erwartet, wie bereits im letz-
ten Bericht festgehalten, dass sich die Departemente Gedanken zur Umsetzung machen und
konkrete Zeitplane erstellt werden.

3.7.3 Feststellungen
3.7.3.a Empfehlung
Listen A und B

Die Staatswirtschaftliche Kommission empfiehlt dem Kantonsrat, in den parlamentarischen
Auftragen (nach Art. 95 GeschKR) konkrete Zeitpunkte zur Erledigung des Auftrags zu defi-
nieren oder auf die allgemeine Dreijahresfrist hinzuweisen.

3.7.3.b Erwartung
Geschéaftsbericht der Regierung

Die Staatswirtschaftliche Kommission schliesst die Priifung ohne Auftrage oder Empfehlung
ab. Sie verweist jedoch auf ihre Erwartungen gemass Abschnitt 3.7.2.a.
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Listen A und B
Die Staatswirtschaftliche Kommission erwartet von der Regierung, dass sie die Erwartungen
aus dem Bericht 2025 der Staatswirtschaftlichen Kommission zu Abschnitt 4.5.4.a umsetzt.
Zudem verweist sie auf ihre Erwartungen gemass Abschnitt 3.7.2.b.

Regierungscontrolling
Die Staatswirtschaftliche Kommission erwartet von der Regierung, dass sie die Erwartungen
aus dem Bericht 2025 der Staatswirtschaftlichen Kommission zu Abschnitt 4.5.5.b und um-
setzt.

Zudem erwartet sie, dass die Departemente konkrete Zeitplédne zur Umsetzung erstellen.

3.8 Fachstelle fiir Datenschutz

3.8.1 Ausgangslage

Die kantonale Fachstelle fiir Datenschutz erstattet der Regierung jahrlich Bericht Gber die An-
wendung und Einhaltung des Datenschutzrechts, tber Umfang und Schwerpunkte der Pri-
fungstatigkeit sowie tUber Feststellungen und deren Beurteilung.>® Dem Kantonsrat berichtet
die Fachstelle fur Datenschutz jahrlich tGber ihre Tatigkeit.>*

Die StwK Ubt die Aufsicht tiber die Fachstelle fir Datenschutz aus. Zu diesem Zweck hat die
Kommission eine Subkommission mit fiinf Kommissionsmitgliedern bestellt. Diese Subkommis-
sion nimmt die Prifungstatigkeit wahr. Sie berichtet der StwK Uber die Feststellungen und Er-
kenntnisse ihrer Priifung.%®

Die kantonale Fachstelle fiir Datenschutz berichtet dem Kantonsrat mit dem Geschéft 32.26.03
«Bericht der kantonalen Fachstelle flir Datenschutz tiber das Jahr 2025 Uber ihre Tatigkeit.
Sie beantragt dem Kantonsrat, auf ihren Bericht einzutreten. Die Subkommission «Aufsicht Da-
tenschutz» traf sich am 16. Mérz 2026 mit der Leiterin der Fachstelle fir Datenschutz zur ge-
meinsamen Besprechung. Im April 2026 wurde die StwK Ulber die Feststellungen und Erkennt-
nisse der Prifung informiert. Die StwK schloss sich der Wirdigung und Bewertung ihrer Sub-
kommission an.

3.8.2 Wirdigung und Bewertung

Die StwK stellt fest, dass alle offenen Fragen zum Téatigkeitsbericht zur Zufriedenheit beantwor-
tet wurden. Die Leiterin der Fachstelle Datenschutz macht einen pflichtbewussten Eindruck. Die
Fachstelle leistet im Rahmen der ihr zur Verfligung stehenden Ressourcen gute und solide Ar-
beit.

Der Téatigkeitsbericht zeigt die Arbeit der Fachstelle fir Datenschutz umfassend auf und weist
auf die derzeit aktuellen, datenschutzrelevanten Themen hin. Die kantonale Fachstelle nimmt
ihre kontrollierende und beratende Aufgabe gewissenhaft und verantwortungsvoll wahr.

Die StwK legt Wert darauf, dass Nutzen und Aufwand fiir den Datenschutz im Verhéltnis stehen
sollen, damit die alltédglichen Handlungen nicht nahezu eingeschréankt werden.

3.8.3 Feststellungen

Die Staatswirtschaftliche Kommission schliesst die Priifung ohne Auftrdge, Empfehlungen
und Erwartungen ab.

53 Art. 36 Abs. 1 DSG.
54 Art. 36 Abs. 2 Satz 1 DSG.
55 Art. 27 Bst. a DSG.
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3.9 Aufsicht Nachrichtendienst

3.9.1 Ausgangslage

Die kantonale Dienstaufsicht tiber die nachrichtendienstliche Tatigkeit obliegt dem Sicherheits-
und Justizdepartement (SJD). Nach Art. 15 Abs. 1 GeschKR ist die Priifung der Amtsfiihrung
der Regierung eine Aufgabe der StwK. Art. 81 Abs. 2 des Nachrichtendienstgesetzes®® sieht
eine Oberaufsicht tiber die kantonale Dienstaufsicht vor. Zu diesem Zweck wurde erstmals im
Jahr 2019 die Delegation «Oberaufsicht nachrichtendienstliche Tatigkeit» eingesetzt. Sie be-
steht aus derselben personellen Zusammensetzung wie die Subkommission «Aufsicht Daten-
schutz».

Die Subkommissions-Mitglieder besuchten im Herbst 2025 den Kantonalen Nachrichtendienst
St.Gallen. Dessen Leiter prasentierte den Mitgliedern die Raumlichkeiten und Infrastruktur und
machte Ausfihrungen zu den Arbeitsweisen und -Inhalten.

Am 16. Mérz 2026 liess sich die Subkommission vom zustandigen Mitglied der Regierung, der
Kommandantin der Kantonspolizei sowie vom Leiter Rechtsdienst des Sicherheits- und Justiz-
departementes den Inspektionsbericht 2025 vorstellen.

3.9.2 Wirdigung und Bewertung

Die StwK hat die Berichterstattung der Subkommission zur Kenntnis genommen. Die Priifung
des Kantonalen Nachrichtendiensts (KND) basiert auf Vertrauen in die Aussagen der Befrag-
ten, da viele Informationen aufgrund der Klassifizierung nicht kommuniziert werden kénnen.
Anhand der im Rahmen des Mdglichen erhaltenen Informationen der Befragten hat die Sub-
kommission einen positiven Eindruck erhalten. Die StwK setzt grosses Vertrauen in die Arbeit
und in die Mitarbeitenden der Abteilung Innere Sicherheit.

3.9.3 Feststellungen

Die Staatswirtschaftliche Kommission schliesst die Priifung ohne Auftrdge, Empfehlungen
und Erwartungen ab.

3.10 Allgemeine Tatigkeit

3.10.1 Allgemein

Die StwK richtet ihren Terminplan jeweils auf die Sessionen des Kantonsrates aus. Das Plenum
der StwK traf sich im Berichtsjahr zu sechs Arbeitssitzungen. Die Klausursitzung fand Mitte
Mérz 2026 in Rorschach/Goldach statt und wurde mit einem Besuch des HPV Rorschach®’ ver-
bunden. Das Prifungsjahr wurde mit der Exkursion Ende April 2026 abgeschlossen. Die StwK
erhielt eine Flhrung im Stadion des FC St.Gallen mit Fokus Sicherheit sowie ein Referat zum
Sicherheitskonzept inkl. Zusammenarbeit mit Polizeibehérden und Fanarbeit. Die Mitglieder
erhielten spannende Einblicke in das Sicherheitskonzept rund um Heimspiele — und in das Zu-
sammenspiel von Polizei, Sicherheitskraften und Fanarbeit. Anschliessend besuchte die StwK
die neue Notruf- und Einsatzzentrale im Lerchenfeld. Dort wurde eindrticklich aufgezeigt, wie
rund um die Uhr gearbeitet wird, um die Sicherheit in unserem Kanton zu gewahrleisten.

Die StwK und deren Subkommissionen trafen sich flr ihre Prifungstéatigkeit zu insgesamt
25 Sitzungen im Berichtsjahr.

56 SR 121; abgekiirzt NDG.
57 https://www.hpv.ch
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Die StwK hat sich an ihren ordentlichen Sitzungen von den Departementen oder weiteren

Beigeladenen Uber folgende Themen informieren lassen:

— Bau- und Umweltdepartement: Umsetzung des Auftrags und der Empfehlungen®® in Zusam-
menhang mit der SAK und zum Durchgriff des Kantons auf die Axpo — Austausch mit der
Vorsteherin und dem Generalsekretar;

— Aussenbeziehungen: Stand der Umsetzung zweier (von finf) strategischer Schwerpunkte der
Aussenbeziehungen der Amtsdauer 2024/2028: Grenziberschreitender offentlicher Verkehr
(Mobilitat tiber die Grenzen optimieren) und Wasserstoffversorgung in der internationalen
Bodenseeregion (Starkung der Energieversorgung im Grenzraum) — Austausch mit dem Vor-
steher Finanzdepartement, dem Leiter Amt fur 6ffentlichen Verkehr (Volkswirtschaftsdeparte-
ment) und der Leiterin Koordinationsstelle fir Aussenbeziehungen (Staatskanzlei);

— Volkswirtschaftsdepartement: RAV: Rickblick auf die Situation und die Entwicklung in der
Hauptabteilung ALV (vgl. 51.25.07), Stand der Arbeit bei der Wolfregulation und dem Her-
denschutz, Mehrjahresplanung Standortforderung und aktuelle (finanzielle) Situation und mit-
telfristige Planung bei der Olma — Austausch mit dem Vorsteher und dem Generalsekretar;

— Sicherheits- und Justizdepartement: Umsetzung und Zeitplane diverser Gesetzesvorhaben:
u.a. XVI. und XVII. Nachtrag zum Polizeigesetz, Gesetz tber die Videolberwachung im 6f-
fentlichen Raum, Nachtrage zu den Einfuhrungsgesetzen zur ZPO und zur StPO im Hinblick
auf die Einfuhrung der Digitalisierung/Umsetzung «Justitia 4.0», Totalrevision Gesetz tber
die Verwaltungsrechtspflege und Motion 42.24.09 «Blirokratie abbauen — Kaminfegewesen
liberalisieren»), Kommunikation tUber die Verzégerungen bei der Ausarbeitung diverser Pro-
jekte und Gesetzesvorhaben, Riickblick auf das Ubergangsjahr und strategische Ziele fiir die
Zukunft — Austausch mit dem Vorsteher und dem Generalsekretéar;

— Finanzdepartement: Personalpolitik: Umsetzung der HR-Strategie (mit Wertekompass, Fih-
rungsleitsatzen und Verhaltenskodex), Ergebnisse und Massnahmen der Personalbefragung
2023, Ziele der Personalpolitik 2025-2028, Kontrolle der Massnahmen der Personalziele,
Nachkontrolle der Antrédge, Empfehlungen und Erwartungen — Austausch mit dem Leiter Per-
sonalamt;

— Bildungsdepartement: Austausch mit der Generalsekretéarin im Rahmen der Vorberatung des
Geschéftsberichts der Regierung zu den Themen Kosten und Steuerung Sonderpadagogik,
Digitalisierung/IT-Bildungsoffensive, Fachkrafte und Bildungsqualitat sowie zum Prozess und
zu den Herausforderungen zum neuen Volksschulgesetz.

3.10.2 Vorberatungen von Kantonsratsgeschaften

Die StwK agierte Uber die durch Art. 15 Abs. 2 GeschKR zugewiesenen Zustandigkeiten hinaus
zweimal als vorberatende Kommission eines Kantonsratsgeschafts. Im August 2025 beriet sie
das Geschéaft «32.25.05B Kantonsratsbeschluss Uber das Prifprogramm 2025 des Regulie-
rungscontrollings» und im Oktober 2025 das Geschéft 28.25.01 «Schwerpunktplanung der
Regierung 2025-2035» vor. Zudem erstellte sie im August 2025 die Botschaft und den Entwurf
zum Geschaft 27.25.03 «XXXI. Nachtrag zum Geschéftsreglement des Kantonsrates (Zustan-
digkeiten der Staatswirtschaftlichen Kommission und Befugnisse der Kommissionen)».

3.10.3 Eingaben
Im Berichtszeitraum gab es keine Eingaben an die StwkK.

58 siehe 82.24.03 «Berichterstattung 2024 der Staatswirtschaftlichen Kommission (Priifungstatigkeit 2023/2024)>»,
Abschnitt 4.3.3.c.
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3.11 Nachkontrollen
3.11.1 Ausgangslage

Zu einer umfassenden Prifungstatigkeit der StwK gehort auch das Monitoring der ausgespro-
chenen Auftrage, Empfehlungen und Erwartungshaltungen. Dadurch kann tberprift werden,
ob vorgeschlagene Verbesserungen tatsachlich umgesetzt wurden. Die StwK beauftragte ihren

Planungsausschuss, dieses Monitoring zu koordinieren.

Die gepruften Stellen werden ersucht, mittels schriftlicher Statusberichte oder mindlicher Aus-
tausche an Sitzungen tber den Stand der Umsetzung zu informieren. Bei weiterem Klarungs-
bedarf werden die zustandigen Verantwortlichen zu einer Stellungnahme eingeladen. Die stan-
digen Subkommissionen prifen die Empfehlungen in ihrem jeweiligen Zustéandigkeitsbereich

selbstandig; die Ergebnisse werden gesamthaft ausgewiesen.

Der Planungsausschuss beschloss im Juni 2025, keine Nachkontrollen durchzufiihren, da viele
Empfehlungen durch die zustandigen Subkommissionen zu prifen sind. Zum Thema Personal-
politik wurde das Personalamt an eine Klausursitzung im Marz 2026 eingeladen, um die neue

HR-Strategie und Personalpolitik vorzustellen und die Umsetzung der Empfehlungen zu erlau-

tern.

3.11.2 Wirdigung und Bewertung
Die Umsetzung folgender Empfehlungen wurde nachkontrolliert:

Berichts- Zustan- Prifungsthema Bemerkung

jahr digkeit

2024 BUD Eigentimerstrategie SAK erledigt®®

2023 FD HR-Strategie 2022+ erledigt

2023 RR Personalaufwandsteuerung erledigt

2021 FD Personalpolitik erledigt

Subkommission «Planung der Staatstatigkeit»

Berichts- Zustadn- Prifungsthema Bemerkung

jahr digkeit

2025 RR Geschéftsbericht der Regierung, Regierungs-  Umsetzung offen
controlling, Listen A+B

2023 RR Geschaéftsbericht der Regierung, Regierungs- Umsetzung teilweise

controlling, Listen A+B

erledigt, 2026/2027
erneut prufen

Subkommission «6ffentlich-rechtliche Anstalten»

Berichts- Zustadn- Prifungsthema Bemerkung
jahr digkeit
2023 FD PCG-Strategiebericht 2021/2022 Umsetzung Bst c¢ offen

Subkommission «Aufsicht Datenschutz»

Berichts- Zustadn- Prifungsthema Bemerkung
jahr digkeit
2024 SK Aufsicht Datenschutz Umsetzung 2026

59
des St.Galler Energiekonzepts 2021-2030», Anhang 1.

Siehe Eigentimerstrategie SAK-Konzern vom August 2025 sowie 40.25.04 «Berichterstattung Uiber den Erfolg
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3.11.3 Feststellungen

Die Staatswirtschaftliche Kommission schliesst die Nachkontrollen ohne Auftrage, Empfehlun-
gen und Erwartungen ab.

4

Empfehlungen und Erwartungen

Zusammenfassend empfiehlt die Staatswirtschaftliche Kommission:5°
— beim Gebulhrentarif:

die Entwicklung strategischer Grundsatze einer kantonalen Gebiihrenstrategie (im Sinne
von Grundsatzen oder Leitplanken) mit klaren Stossrichtungen und der Festlegung von
Zusténdigkeiten;

die Einfiihrung eines systematischen Uberpriifungsprozesses fiir Gebiihren;
Verantwortlichkeiten und Zustandigkeiten bei Geblhrenfestsetzung und -tberprifung klar
auf Rollen in der Abteilung / im Amt festzulegen;

beim Inkasso Optimierungen, Digitalisierungen und Zentralisierungen zu priifen;

die Abschaffung von Kleinbetragsgebtihren unter 20 Franken;

Uber alle KESB-Regionen hinweg eine einheitliche Geblhrenpraxis anzustreben;

den Rechnungs- und Zahlungsprozess betreffend Gebiihren im Kanton St.Gallen zu analy-
sieren und bei Bedarf zu optimieren;

eine Verbesserung der Transparenz und die Durchfiihrung eines Benchmarks anzustreben;

zur Planung der Staatstatigkeit:

das Konzept «Planungs- und Steuerungsinstrumente» zu aktualisieren und den aktuellen
Instrumentarien anzupassen sowie die Zusammenhange der einzelnen Instrumente bes-
ser auszufiithren;

bei der Weiterentwicklung der Planungs- und Steuerungsinstrumente weiterhin auf eine
klare Priorisierung der strategischen Ziele und auf eine differenzierte Anwendung qualita-
tiver und quantitativer Indikatoren zu achten;

bei komplexen IT-Grossprojekten, wie der Geodateninfrastruktur GDI-SG, Annahmen zur
Datenmigration und zu personellen Schlisselrisiken systematischer abzusichern;
sicherzustellen, dass Verzégerungen bei Projekten und Gesetzesvorhaben friihzeitig kom-
muniziert, nachvollziehbar begriindet und in der politischen Steuerung bertcksichtigt werden;
bei Projekten mit privater Beteiligung (Public-Private-Partnership) Finanzierungs-, Betriebs-
und Risikomodelle vor politischen Grundsatzentscheiden vollstéandig und verbindlich aus-
zuarbeiten und offenzulegen. Vorhaben mit erheblicher finanzieller Tragweite dirfen nur
weiterverfolgt werden, wenn eine unabhangige Prifung deren langfristige Tragfahigkeit
bestatigt und diese dann transparent kommuniziert wird;

im Rahmen der Erarbeitung des Sportférderungsgesetzes ein Kantonales Sportanlagen-
konzept (KASAK) zu erstellen und dieses vor Erlass mit den Nachbarkantonen abzu-
stimmen;

beim Regierungscontrolling und den Listen A+B:

in den parlamentarischen Auftragen (nach Art. 95 GeschKR) konkrete Zeitpunkte zur Er-
ledigung des Auftrags zu definieren oder auf die allgemeine Dreijahresfrist hinzuweisen.

Zudem erwartet die Staatswirtschaftliche Kommission:

bei den selbstandigen offentlich-rechtlichen Anstalten, dass die Regierung die wesentlichen
Grund-satzentscheide zum «Zielbild IT Organisation SG 2030» wie auch zur Eigentimer-
strategie fur die Abraxas Informatik AG im Jahr 2026 trifft;

zur Planung der Staatstéatigkeit: von den Departementen eine aktive Information bei Projekt-
verzdgerungen oder bei der Nichteinhaltung von parlamentarischen Fristen;

beim Geschaftsbericht der Regierung, dem Regierungscontrolling und den Listen A+B:

Details zu den entsprechenden Empfehlungen sind im jeweiligen Abschnitt im Bericht ersichtlich.
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— dass sie die Erwartungen aus dem Bericht 2025 der Staatswirtschaftlichen Kommission
zu Abschnitt 4.5.5.b und ihre Erwartungen in diesem Bericht geméass Abschnitt 3.7.2. um-
setzt;

— dass die Departemente bei den Gesetzesvorhaben konkrete Zeitplane zur Umsetzung
erstellen.

5 Antrag

Herr Préasident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen lhnen, einzutreten auf:

die Berichterstattung 2026 der Staatswirtschaftlichen Kommission (Prifungstétigkeit 2025/
2026);

den Geschaftsbericht der Regierung Uber das Jahr 2025;

den Stand der Bearbeitung der gutgeheissenen parlamentarischen Vorstosse;

den Stand der Erfillung der Auftrage des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten;

den Bericht der kantonalen Fachstelle fiir Datenschutz Uber das Jahr 2025;

den Stand der zwischenstaatlichen Vereinbarungen.

Im Namen der Staatswirtschaftlichen Kommission

Dominik Gemperli
Prasident

Matthias Renn
Geschaftsfuhrer

45/45



	Mitgliederverzeichnis
	1 Einleitung
	2 Zuständigkeit und Organisation
	2.1 Auftrag und Informationsrechte
	2.2 Arbeitsweise
	2.3 Organisation im Jahr 2025/2026
	2.4 Berichterstattungen
	2.4.1 Ordentliche Prüfungen und Berichterstattung
	2.4.2 Ausserordentliche Prüfungen und Berichterstattung


	3 Ergebnisse der Prüfungstätigkeit
	3.1 Gebührentarif
	3.1.1 Ausgangslage
	3.1.2 Würdigung und Bewertung
	3.1.2.a Austausch mit dem Preisüberwacher
	3.1.2.b Allgemeine Zuständigkeiten
	3.1.2.c Gebühren Jagd und Fischerei
	3.1.2.d Gebühren Strassenverkehrswesen
	3.1.2.e KESB-Gebühren
	3.1.2.f Zahlungs- und Inkassoprozesse

	3.1.3 Feststellungen
	3.1.3.a Empfehlungen


	3.2 Prüfkonzept und Oberaufsicht
	3.3 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
	3.3.1 Ausgangslage
	3.3.2 Würdigung und Bewertung
	3.3.2.a Parlamentarische Oberaufsicht über die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten
	3.3.2.b Brandfall Bernhardzell
	3.3.2.c PCG-Strategiebericht 2024/2025

	3.3.3 Feststellungen
	3.3.3.a Erwartung


	3.4 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen
	3.4.1 Ausgangslage
	3.4.2 Würdigung und Bewertung
	3.4.2.a Auftrag und Prüfkonzept der Subkommission
	3.4.2.b Liste zwischenstaatliche Vereinbarungen


	3.5 Planung der Staatstätigkeit
	3.5.1 Ausgangslage
	3.5.2 Würdigung und Bewertung
	3.5.2.a Planungs- und Steuerungsinstrumente
	3.5.2.b Schwerpunktplanung 2025–2035
	3.5.2.c BUD: Projekt Geodateninfrastruktur GDI-SG
	3.5.2.d SJD: Planung diverser Projekte
	3.5.2.e BLD: Projektabbruch «Sportvision Ost»

	3.5.3 Feststellungen
	3.5.3.a Empfehlungen
	3.5.3.b Erwartungen


	3.6 IT und digitaler Wandel
	3.6.1 Ausgangslage
	3.6.2 Würdigung und Bewertung
	3.6.2.a Auftrag und Prüfkonzept der Subkommission
	3.6.2.b IT-Landschaft, strategische Steuerung und Governance
	3.6.2.c Ausblick Prüfungstätigkeit 2026/2027

	3.6.3 Feststellungen

	3.7 Geschäftsbericht der Regierung und Ergebnis des Regierungscontrollings
	3.7.1 Ausgangslage
	3.7.2 Würdigung und Bewertung
	3.7.2.a Geschäftsbericht der Regierung
	3.7.2.b Stand der Erfüllung parlamentarischer Aufträge («Listen A und B»)
	3.7.2.c Regierungscontrolling

	3.7.3 Feststellungen
	3.7.3.a Empfehlung
	3.7.3.b Erwartung


	3.8 Fachstelle für Datenschutz
	3.8.1 Ausgangslage
	3.8.2 Würdigung und Bewertung
	3.8.3 Feststellungen

	3.9 Aufsicht Nachrichtendienst
	3.9.1 Ausgangslage
	3.9.2 Würdigung und Bewertung
	3.9.3 Feststellungen

	3.10 Allgemeine Tätigkeit
	3.10.1 Allgemein
	3.10.2 Vorberatungen von Kantonsratsgeschäften
	3.10.3 Eingaben

	3.11 Nachkontrollen
	3.11.1 Ausgangslage
	3.11.2 Würdigung und Bewertung
	3.11.3 Feststellungen


	4 Empfehlungen und Erwartungen
	5 Antrag

